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Regierungsvorlage 

Übereinkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Repu­
blik Indonesien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumge­

hung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll 

AGREEMENT 

BETWEEN THE GOVERNMENT OF 
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND 
THE GOVERNMENT OF THE REPU­
BLIC OF AUSTRIA FOR THE AVOID­
ANCE OF DOUBLE TAXATION AND 
THE PREVENTION OF FISCAL EVA­
SION WITH RESPECT TO T AXES ON 

INCOME AND ON CAPITAL 

The Government of the Republic of Indonesia 
and the Government of the Republic of Austria, 
desiring to condude an Agreement for the avoid­
ance of double taxation and the prevention of fiscal 
evasion with respect to taxes on income and on 
capital, have agreed as folIows: 

Article 1 

Personal Scope 

This Agreement shall apply to persons who are 
residents of one or both of the Contracting States. 

Article 2 

Taxes Covered 

(1) This Agreement shall apply to taxes on 
income and on capital imposed on behalf of a Con­
tracting State or of its political subdivisions or local 
authorities, irrespective of the manner in which 
they are levied. 

(2) There shall be regarded as taxes on income 
and on capital all taxes imposed on total income, 
on total capital, or on elements of income or of 

(Übersetzung) 

ÜBEREINKOMMEN 

ZWISCHEN DER REGIERUNG DER 
REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER 
REGIERUNG DER REPUBLIK INDONE­
SIEN ZUR VERMEIDUNG DER DOP­
PELBESTEUERUNG UND ZUR VER­
HINDERUNG DER STEUERUMGE­
HUNG AUF DEM GEBIETE DER STEU­
ERN VOM EINKOMMEN UND VOM 

VERMÖGEN 

Die Regierung der Republik Österreich und die 
Regierung der Republik Indonesieri, von dem 
Wunsche geleitet, ein Übereinkommen zur Vermei­
dung der Doppelbesteuerung und zur Verhinde­
rung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
abzuschließen, haben folgendes vereinbart: 

Artikell 

Persönlicher Geltungsbereich 

Dieses Übereinkommen gilt für Personen, die in 
einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten 
ansässig sind. 

Artikel 2 

Unter das Abkommen fallende Steuern 

(1) Dieses Übereinkommen gilt, ohne Rücksicht 
auf die Art der Erhebung, für Steuern vom Ein­
kommen und vom Vermögen, die für Rechnung 
eines Vertragsstaats oder seiner Gebietskörper­
schaften erhoben werden. 

(2) Als Steuern vom Einkommen gelten alle Steu­
ern, die vom Gesamteinkommen, vom Gesamtver­
mögen oder von Teilen des Einkommens oder des 
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capital, including taxes on gains from the alienation 
of movable or immovable property. 

(3) The existing taxes to which the Agreement 
shall apply are in particular: 

(a) in Indonesia: ' 
(i) the income tax imposed under the 

Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 
(Law No. 7 of 1983) and to the extent 
provided in such income tax law, the· 
company tax imposed under the Ordo­
nansi Pajak Perseroan 1925 (State 
Gazette No, 319 of 1925 as lastly 
amended by Law No. 8 of 1970) and the 
tax imposed under the Undang-undang 
Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 
1970 (Law No. 10 of 1970); 

(ii) the property' tax imposed under the 
Undang-undang Pajak Bumi dan Ban­
gunan (Law No. 12 of 1985) 
(hereinafter referred to as "Indonesian 
tax") ; 

(b) in Austria: 
(i) the income tax (die Einkommensteuer); 

(ii) the corpora ti on tax (die Körperschaft­
steuer) ; 

(iii) the directors' tax (die Aufsichtsratsab­
gabe); 

(iv) the capital tax (die Vermögensteuer); 
(v) the tax on property e1uding death duties 

(die Abgabe von Vermögen, die der 
Erbschaftssteuer entzogen sind); 

(vi) the tax on commercial and industrial 
enterprises, including the tax levied on 
the sum of wages (die Gewerbesteuer 
einschließlich der Lohnsummensteuer) ; 

(vii) the land tax (die Grundsteuer); 
(viii) the tax on agricultural and forestry 

enterprises (die Abgabe von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben); 

(ix) the tax on the value of vacant plots (die 
Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten 
Grundstücken) 
(hereinafter referred to as "Austrian 
tax"). 

(4) The Agreement shall al$o apply to any iden­
tical or substantiallysimilar taxes on income which 
are imposed after the date of signature of the 
Agreement in addition to, or in place of, those 
referred to in paragraph 3. The competent authori­
ties of the Contracting States shall notify each 
other of any substantial changes which have been 
made in their respective taxation laws. 

Artide 3 

General Definitions 

(1) For the purposes of this Agreement, unless 
the context otherwise requires: 

Vermögens erhoben werden, einschließlich der 
Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung beweg­
lichen oder unbeweglichen Vermögens. 

(3) Zu den bestehenden Steuern, für die das 
Übereinkommen gilt, gehören insbesondere: 

a) in Indonesien: 
i) die Einkommensteuer, die nach dem 

Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 
(Gesetz Nr. 7/1983) und, soweit dies in 
diesem Einkommensteuergesetz vorgese­
hen ist, die Körperschaftsteuer, die nach 
dem Ordonansi Pajak Perseroan 1925 
(Staatsgesetzblatt Nr. 319/1925 in der 
Fassung des Gesetzes Nr. 8/1970) und 
die Steuer, die nach demUndang-undang 
Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 
1970 (Gesetz Nr. 10/1970) erhoben 
wird; 

ii) die Vermögensteuer, die nach dem 
Undang-undang Pajak Bumi dan Ban­
gunan (Gesetz Nr. 12/1985) erhoben 
wird 
(im folgenden als "indonesische Steuer" 
bezeichnet) ; 

b) in Österreich: 
i) die Einkommensteuer; 

ii) die Körperschaftsteuer; 

iii) die Aufsichtsratsabgabe; 

iv) die Vermögensteuer; 
v) die Abgabe von Vermögen, die der Erb­

schaftssteuer entzogen sind; 

vi) die Gewerbesteuer einschließlich . der 
Lohnsummensteuer ; 

vii) die Grundsteuer; 
viii) die Abgabe von land- und forstwirt­

schaftlichen Betrieben; 

ix) die Abgabe vom Bodenwert bei unbe­
bauten Grundstücken 
(im folgenden als "österreichische 
Steuer" bezeichnet). 

(4) Das Übereinkommen gilt auch für alle Steu­
ern gleicher oder im wesentlichen ähnlicher Art, die 
nach der Unterzeichnung des Übereinkommens 
neben den bestehenden SteUern oder· an deren 
Stelle erhoben werden. Die zuständigen Behörden 
der Vertragsstaaten teilen einander die in ihren 
Steuergesetzen eingetretenen wesentlichen Ände­
rungen mit. 

Artikel 3 

Allgemeine Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Übereinkommens, wenn der 
Zusammenhang nichts anderes erfordert, 
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(a) (i) the term "Indonesia" comprises the terri­
toryof the Republic of Indonesia as 
defined in its laws and the adjacent areas 
over which the Republic of Indonesia has 
sovereign rights or jurisdictions in 
accordance with the provisions of the 
United Nations Convention on the Law 
of the Sea, 1982; - . 

(ii) the term "Austria" means the Republic. of 
Austria; 

(b) the terms "a Contracting State" and "the 
other Contracting State" mean Indonesia or 
Austria, as the context requires; 

(c) the term "tax" means Indonesian tax or Aus­
tri an tax, as the context requires; 

(d) the term "person" includes an individual, a 
. company and any other body of persons;' 

(e) the term "company" means any body corpo­
rate or any- entity which is treated as a body 
corporate for tax purposes; 

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" 
and "enterprise of the other Contracting 

. State" mean, respectively, an enterprise car­
ried on by a resident of a Contracting State 
and an enterprise carried on by a' resident of 
the other _Contracting State; 

(g) the term "international traffic" means any 
transport by a ship or aircraft operated by an 
enterprise of a Contracting State, except 
when the ship or aircraft is opera ted solely 
between places in the other Contracting 
State; 

(h) the term "national" means: 
(i) any individual possessing the nationality 

of a Contracting State; 
(ii) any legal person, partners hip and associa­

tion deriving its status as such from the 
laws in force in a Contracting State; 

(j) the term "competent authority" means: 

(i) in Indonesia: 
the Minister of Finance or his authorized 
representative; 

(ii) in Austria: 
the Federal Minister of Finance. 

(2) As regards the application of the Agreement 
by a Contracting State, any term not defined 
therein shall, unless the context otherwise requires, 
have the meaning which it has under the law of that 
State concerning the taxes to which the Agreement 
applies. 

a) i) umfaßt der Ausdruck "Indonesien" das in 
den Gesetzen der Republik Indonesien 
Umschriebene Gebiet der Republik Indo­
nesien \lnd die angrenzenden' Gebiete, 
über die die Republik Indonesien in' 
Übereinstimmung mit der UN-Seerechts­
konvention 1982 Hoheits- oder andere 
Rechte ausübt; > 

ii) bedeutet der .Ausdruck "Österreich" die 
Republik "Österreich"; 

b) bedeuten die· Ausdrücke "ein Vertrags staat" 
und "der andere Vertragsstaat", je nachdem, 
,Indonesien oder Österreich; 

c) bedeutet der Ausdruck "Steuer", je nachdem, 
die indonesische oder die österreichische 
Steuer; 

d) umfaßt der Ausdruck "Person" natürliche 
Personen, Gesellschaften und alle anderen 
Personenverein'igungen; 

e) bedeutet der Ausdruck "Gesellschaft" juristi­
sche Personen oder Rechtsträger, die für die 
Besteuerung wie juristische Personen behan­
delt werden; 

f) bedeuten die Ausdrücke "Unternehmen eines 
Vertragsstaats" und "Unternehmen des ande­
ren Vt;rtragsstaats", je nachdem, ein Unter­
nehmen, das von einer in einem Vertragsstaat 
ansässigen Person betrieben wird, oder ein 
Unternehmen, das von einer im anderen Ver­
tragsstaat ansässigen Person betrieben wird; 

g) bedeutet der Ausdruck "internationaler Ver­
kehr" jede Beförderung mit einem Seeschiff 
oder Luftfahrzeug, das von einem Unterneh­
men eines Vertrags staats betrieben wird, es sei 
denn, das Seeschiff oder Luftfahrzeug wird 
ausschließlich zwischen Orten im anderen 
Vertragsstaat betrieben; 

h) bedeutet der Ausdruck "Staatsangehörige" : 
i) natürliche Personen, die die Staatsange­

hörigkeit eines Vertragsstaats besitzen; 
ii) juristische Personen, Personengesell-

schaften und andere Personenvereinigun­
gen, die nach dem in einem Vertragsstaat 
geltenden Recht errichtet worden sind; 

i) bedeutet der Ausdruck "zuständige 
Behörde": 

i) in Indonesien: 
den Finanzminister oder semen bevoll­
mächtigten Vertreter; 

ii) in Österreich: 
den Bundesminister für Finanzen. 

(2) Bei der Anwendung des Übereinkommens 
durch einen Vertrags staat hat, wenn der Zusam­
menhang nichts anderes erfordert, jeder im 
Abkommen nicht definierte Ausdruck die Bedeu­
tung, die ihm nach dem Recht dieses Staates über 
die Steuern zukommt, für die das Übereinkommen 
gilt. 

2 
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Article 4 

Resident 

(1) For the purposes of this Agreement, the term 
"resident of a Contracting State" means any person 
who, under the laws of that State, is liable to tax 
therein by reason of his domicile, residence, place 
of management or any other criterion of a similar 
nature. 

(2) Where by reasort of the provisions of para­
graph 1 an individual is a resident of both Con­
tracting States, then his status shall be determined 
as folIows: 

(a) he shall be deemed to be a resident of the 
State in which he has a permanent horne 
available to hirn; if he has a permanent horne 
available to hirn in both States, he shall b~ 
deemed to be a resident of the State with 
which his personal and economic relations are 
eloser (centre of vital interests); 

(b) if the State in which he has his centre of vital 
interests cannot' be determined, or if he hai; 
not a permanent horne available to hirn in 
either State, heshall be deemed to be a resi­
dent of the State in which he has an habitual 
abode; 

(c) if he. has an habitual abode in both States or 
in neither of them, the competent authorities 
of the Contracting States shall endeavour to 
setde the question by mutual agreement. 

(3) Where by reason of the provisions of para­
graph 1 a person other than an individual is a resi­
dent of both Contracting States, then it shall be 
deemed to be a resident of the State in which its 
place of effective management is situated. 

Article 5 

Permanent Establishment 

(1) For the purposes of this Agreement, the term 
"permanent establishment" means a fixed place of 
business through which the business of an enter­
prise is wholly or partly carried on. 

(2) The term "permanent establishment" 
ineludes especially: 

(a) a place of management; 
(b) a branch; 
(c) an office; 
(d) a factory; 
(e) a iWorkshop; 
(f) a mine, an oil or gas weil, a quarry or any 

other place of extraction of natural resources. 

(3) The term "permanent establishment" likewise 
encompasses : 

(a) a building site, a construction, assembly or 
installation project or supervisory activities in / 

Artikel 4 

Ansässige Person 

(1) Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet 
der Ausdruck "eine in einem Vertrags staat ansäs­
sige Person" eine Person, die nach dem Recht die­
ses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres 
ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftslei­
tung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steu­
erpflichtig ist. 

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in 
beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt folgendes: 

a) Die Person gilt als in dem Staat ansässig, in 
dem sie über eine ständige Wohnstätte ver­
fügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine 
ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem 
Staat ansässig, zu dem sie die engeren persön­
lichenund wirtschaftlichen Beziehungen hat 
(Mittelpunkt der Lebensinteressen) ; -

b) kann . nicht bestimmt werden, in welchem 
Staat di~ Person den Mittelpunkt ihrer 
Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in kei­
nem der Staaten über eine ständige Wohn­
stätte, so gilt sie als in dem Staat ansässig, in 
dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
in beiden Staaten oder in keinem der Staaten, 
so werden sich die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten bemühen, die Frage in gegen­
seitigem Einvernehmen zu regeln. 

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürli­
che Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so 
gilt sie als in dem Staat ansässig, in dem sich der 
Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet. 

Artikel 5 

Betriebsstätte 

(1) Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet 
der Ausdruck "Betriebsstätte" eine feste Geschäfts­
einrichtung, durch die die Tätigkeit eines Unter­
nehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 

(2) Der Ausdruck "Betriebsstätte" umfaßt insbe-
sondere: 

a) einen Ort dc;r Leitung, 
b) eine Zweigniederlassung, 
c) eine Geschäftsstelle, 
d) eine Fabrikationsstätte, 
e) eine Werkstätte und 
f) ein Bergwerk, ein ÖI- oder Gasvorkommen, 

einen Steinbruch oder eine andere Stätte der 
Ausbeutung von Bodenschätzen. 

(3 ) ,Der Ausdruck"Betriebsstätte" umfaßt 
ebenso: 

a) eine Bauausführung oder Montage oder eine 
Einrichtung oder damit im Zusammenhang 
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connection therewith, but only where such 
site, project or activities continue for aperiod 
of more than six months; 

b) the furnishing of services, including consul­
tancy services, by an enterprise through 
employees or other personnel engaged by the 
enterprise for such purpose, but only where 
activities of that nature continue (for the same 
or a connected project) within the country for 
aperiod or periods aggregating more than 
three months within any twelve month period. 

(4) N otwithstanding the preceding provisions of 
this Article, the term "permanent establishment" 
shall be deemed not to include: 

(a) the use of facilities solely for the purpose of 
storage or display of goods or merchandise 
belonging to the enterprise ; 

(b) the maintenance of a stock of goods or mer­
chandise belonging to the enterprise solely for 
the purpose of storage or display; 

(c) the maintenance ofa stock of goods or mer­
chandise belonging to the enterprise solely for 
the purpose of processing by another enter­
pnse; 

(d) the maintenance of a fixed place of business 
solely for the purpose of purchasing goods or 
merchandise, or of collecting information, for 
the enterprise ; 

(e) the maintenance of a fixed pi ace of business 
solely for the purpose of advertising, for the 
supply of information, for scientific research 
or for similar activities which have a prepara­
tory or auxiliary character, for the enterprise; 

(f) the maintenance of a fixed place of business 
solely for any combination of activities men­
tioned in sub-paragraphs (a) to (e) provided 
that the overall activity of the fixed place of 
business resulting from this combination is of 
apreparatory or auxiliary character. 

(5) Notwithstanding the provIsions of para­
graphs 1 and 2, where a person-other than an 
agent of an independent status to whom para­
graph 7 applies-is acting in a Contracting State on 
behalf of an enterprise of the other Contracting 
State, that enterprise shall be deemed to have a 
permanent establishment in the first-mentioned 
Contracting State in respect of any activities which 
that person undertakes for the enterprise, if such a 
person: 

(a)has and habitually exercises in that State an 
authority to conclude contracts in the .name 
of the enterprise, unless the activities of such 
person are limited to those mentioned in 
paragraph 4 which, if exercised through a 
fixed place of business, would not make this 

stehende Aufsichtstätigkeiten, wenn ihre 
Dauer sechs Monate überschreitet; 

b) Dienstleistungen, einschließlich Beratungslei -
stungen eines Unternehmens, die durch 
Arbeitnehmer oder andere zu diesem Zweck 
aufgenommene Arbeitskräfte dieses Unter­
nehmens besorgt werden, wenn diese Tätig­
keiten (für dieses oder ein verbundenes Vor­
haben) innerhalb des Landes insgesamt länger 
als drei Monate ~ährend eines Zeitraums von 
zwölf Monaten andauern. 

(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen 
dieses Artikels gelten nicht als Betriebsstätten : 

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lage­
rung oder Ausstellung von Gütern oder 
Waren des Unternehmens benutzt werden; 

b) Bestände von Gütern oder Waren des Unter­
nehmens, die ausschließlich zur Lagerung 
oder Ausstellung unterhalten werden; 

c) Bestände von Gütern oder Waren des Unter­
nehmens, die ausschließlich zu dem Zweck 
unterhalten werden, durch ein anderes Unter­
nehmen bearbeitet oder verarbeitet zu wer­
den; 

d) . eine feste Geschäftseinrichtung, die aus­
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 
für das Unternehmen Güter oder Waren ein­
zukaufen oder Informationen zu beschaffen; 

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus­
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 
für das Unternehmen zu werben, Informatio­
nen zu erteilen, wissenschaftliche Forschung 
oder andere Tätigkeiten auszuüben, die vor­
bereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit 
darstellen; 

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus­
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 
mehrere der unter a) bis e) genannten Tätig­
keiten auszuüben, vorausgesetzt, daß die sich 
daraus ergebende Gesamttätigkeit der festen 
Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist 
oder eine Hilfstätigkeit darstellt. 

(5) Ist eine Person - mit Ausnahme eines unab­
hängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 7 - in 
einem Yertragsstaat für ein Unternehmen des ande­
ren Vertragsstaats tätig, so wird das Unternehmen 
ungeachtet der Absätze 1 und 2 so behandelt, als 
habe es im erstgenannten Vertragsstaat für alle von 
der Person für das Unternehmen ausgeübten Tätig­
keiten eine ·Betriebsstätte, wenn diese Person 

a) in diesem Staat die Vollmacht besitzt, im 
Namen des Unternehmens Verträge abzu­
schließen, und sie die Vollmacht dort 
gewöhlllich ausübt, es sei denn, diese-Tätig­
keiten beschränken sich auf die in Absatz 4 
genannten Tätigkeiten, die, würden sie durch 
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fixed .place of business a permanent establish­
ment underthe provisions of that paragraph; 
or 

(b) has no such authority, but habitually main­
tains in the first-mentioned State a stock of 
goods or merchandise from which he regu-­
larly delivers goods or· merchandise on behalf 
of the enterprise. 

(6) An insurance enterprise of a Contracting 
State shall, except with regard to reinsurance, be 
deemed to have a permanent establishment in the 
other Contracting State if it collects premiums in 
that other State or insures risks situated therein 
through an employee or through a representative 
who is not an agent of an independent status within 
the meaning of paragraph 7. 

(7) An enterprise of a Contracting State shall not 
be deemed to have a permanent establishment in 
the other Contracting State merely because it car­
ries on business in that other State· through a bro­
ker,. general commission agent or any other agent 
of an independent status, ·provided that such per­
sons are acting in the ordinary course of their busi­
ness. However, when the activities of such an agent 
are devoted wholly or alm ost wholly on behalf of 
that enterprise, he will not be considered an agent 
of an independent status within the meaning of this 
paragraph. 

(8) The fact that a company which is a resident 
of a Contracting State controls or is controlled by a 
company which is a resident of the other Contract­
ing State, or which carries on business in that other 
State (wh ether through a permanent establishment 
or otherwise), shall not of itself constitute either 
company a permanent establishment of the other. 

Article 6 

Income from Immovable Property 

(1) Income derived by a resident of a Contract­
ing State from immovable property (including 
income from agriculture or förestry) situated in the 
other Contracting State may be taxed in that other 
State. 

(2) The term "immovable property" shall have 
the meaning which it has under the laws of the 
Contracting State in which die property in question 
is situated. The term shall in any case include pro­
perty accessory to immovable property, livestock 
and equipment used in agriculture and forestry, 
rights to which the provisions of general law 
respecting landed property apply, usufruct of 
immovable property and rights to variable or fixed 
payments as consideration for the working of, or 
the right to work, mineral deposits, sources and 
other natural resources; ships, boats and aircraft 
shall not be regarded as immovable property. 

eme feste Geschäftseinrichtung ausgeübt, 
diese Einrichtung nach dem genannten 
Absatz nicht zu einer Betriebsstätte machen; 
oder 

b) zwar keine solche Vollmacht besitzt, aber im 
erstgenannten Staat gewöhnlich Bestände von 
Gütern oder Waren unterhält, aus denen sie 
regelmäßig für das Unternehmen Güter oder 
Waren ausliefert. 

(6) Ein Versicherungsunternehmen eines Ver­
tragsstaats wird, ausgenommen in bezug auf Rück­
versicherungen, so behandelt, als habe es eine 
Betriebsstätte im anderen Vertragsstaat, wenn es in 
diesem anderen Staat durch eine Person -mit 
Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne 
des Absatzes 7 - Prämien einzieht oder dort 
befindliche Risken versichert. 

(7) Ein Unternehmen eines Vertragsstaats wird 
nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine 
Betriebsstätte im anderen Vertragsstaat, weil es 
dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommis­
sionär oder einen anderen unabhängigen Vertreter 
ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer 
ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln. Sind die 
Tätigkeiten dieses Vertreters jedoch ausschließlich 
oder fast ausschließlich für dieses Unternehmen 
bestimmt, wird er nicht als unabhängiger Vertreter 
im Sinne dieses Absatzes angesehen. 

(8) Allein dadurch, daß eine in einem Vertrags­
staat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft 
beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht 
wird; die im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder 
dort (entweder durch eine Betriebsstätte oder auf 
andere Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der 
bei den Gesellschaften zur Betriebsstätte der ande­
ren. 

Artikel 6 

Einkünfte aus unbeweglichem Vermög~n 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person aus unbeweglichem Vermögen 
(einschließlich der Einkünfte aus land- und forst­
wirtschaftlichen Betrieben) bezieht, das im anderen 
Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen Staat besteu­
ert werden. 

(2) Der Ausdruck "unbewegliches Vermögen" 
hat die Bedeutung, die ihm nac·h dem Recht des 
Vertragsstaats zukommt, in dem das Vermögen 
liegt. Der Ausdruck umfaßt in jedem Fall das Zube­
hör zum unbeweglichen Vermögen, das lebende 
und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe, die Rechte, für die die Vorschriften des 
Privatrechts über Grundstücke gelten, Nutzungs­
rechte an unbeweglichem Vermögen sowie Rechte 
auf veränderliche oder feste Vergütungen für die 
Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von 
Mineralvorkommen, Quellen und anderen Boden­
schätzen; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht 
als unbewegliches Vermögen. 
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(3) The provIsIOns of paragraph 1 shall also 
apply to income derived from the direct use, letting, 
or use in any other form of immovable property. 

(4) The provisions of paragraphs i and 3 shall 
also apply to the income fra"m immovable property 
of an enterprise and to income from immovable 
property used for the performance of independent 
personal services. 

Article 7 

Business Profits 

(1) The profits of an enterprise of a C:ontracting 
State shaU be taxable only in that State unless the 
enterprise carries on business in the other Contract­
ing State through a permanent establishment situ­
ated therein. If the enterprise carries on business as 
aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed 
in the other State but only so much of them as is 
attributable to (a) that permanent establishment; 
(b) sales in that other State of goods or merchan­
dise of the same or similar kind as those sold 
through' that permanent establishment; or (c) other 
business activities carried on in that other State of 
the same or similar kind as those effected through 
that permanent establishment. 

(2) Subject to the provISIons of paragraph 3, 
where an enterprise of a Contracting State carries 
on business in the other Contracting State through 
a permanent establishment situated therein, there 
shall in each Contracting State be attributed to that 
permanent establishment the profits which it might 
be expected to make iht were a distinct and sepa­
rate enterprise engaged in the same or similar activ­
ities under the same or similar conditions and deal­
ing wholly independently with the enterprise of 
which it is a permanent establishment. 

(3) In determining the profits of a permanent 
establishment, there shall be allowed as deductions 
expenses which are incurred for the purposes of the 
business of the permanent establishment including 
executive and general administrative expenses so 
incurred, whether in the State in which the perma­
nent establishment is situated or elsewhere. How­
ever, no such deduction shall be allowed in respect 
of amounts, if any, paid (otherwise than towards 
reimbursement of actual expenses) by the perma­
nent establishment to the head office of the enter­
prise or any of its other offices, by way of royalties, 
fees or other similar payments in return for the use 
of patents or other rights, or by way of commission, 
for specific services performed or for management, 
or, except in the case of a banking enterprise, by 
way of interest on moneys lent to the permanent 
establishment. Likewise, no account shall be taken, 
in the determination of the profits of a permanent 
establishment, for amounts charged, (otherwise 

(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittel­
baren Nutzung, der Vermietung oder Verpachtung 
sowie jeder anderen Art der Nutzung unbewegli­
chen Vermögens. 

(4) Die Absätze 1 lind 3 gelten auch für Ein- . 
künfte aus unbeweglichem Vermögen eines Unter­
nehmens und' für Einkünfte aus unbeweglichem 
Vermögen, das der Ausübung einer selbständigen 
Arbeit dient. 

Artikel 7 

Unternehmens gewinne 

. (1) Gewinne eiJ;1es Unternehmens eines Vertrags­
staats dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, 
es sei denn, das Unternehmen übt seine Tätigkeit 
im anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene 
Betriebsstätte aus. Übt das Unternehmen seine 
Tätigkeit auf diese Weise aus, so dürfen die 
Gewinne des Unternehmens im anderen Staat 
besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie a) 
dieser Betriebsstätte, b) dem Verkauf von Gütern 
oder Waren gleicher oder ähnlicher Art wie jene, 
welche durch die Betriebsstätte verkauft werden, 
oder c) anderen Geschäftstätigkeiten, die im ande­
ren Staat ausgeübt werden und die gleicher oder 
ähnlicher Art wie die durch die Betriebsstätte aus­
geübten Tätigkeiten sind, zugerechnet werden kön­
nen. 

(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats 
seine Tätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine 
dort gelegene Betriebsstätte aus, so werden vorbe­
haltlich des Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat die­
ser Betriebsstätte die Gewinne zugerechnet, die sie 
hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder 
ähnliche Tätigkeit unter gleichen oder ähnlichen 
Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausge­
übt hätte und im Verkehr mit dem Unternehmen, 
dessen Betriebsstätte sie ist, völlig unabhängig 
gewesen wäre. 

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer 
Betriebsstätte werden die für diese Betriebsstätte 
entstandenen Aufwendungen, einschließlich der 
Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungs­
kosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie 
in dem Staat, in dem die 'Betriebsstätte liegt, oder 
anderswo entstanden sind. Beträge (ausgenommen 
solche zum Ersatz tatsächlich entstandener Auf­
wendungen), die von der Betriebsstätte an den 
Hauptsitz oder an eine andere Geschäftsstelle des 
Unternehmens in Form von Lizenzgebühren, Ent­
gelten oder anderen ähnlichen Zahlungen für die 
Benutzung von Patenten oder anderen Rechten, in 
Form von Provisionen für die Erbringung bestimm­
ter Leistungen oder für die Leitung oder, ausge­
nommen bei Bankunternehinen, in Form .von Zin­
sen für Darlehen, die der Betriebsstätte gewährt 
wurden, gezahlt werden, sind jedoch nicht zum 
Abzug zugelassen. Dementsprechend sind Beträge 
(ausgenommen solche zum Ersatz tatsächlich ent-

3 
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than towards reimbursement of actual expenses), by 
the permanent establishment to the head office of 
the enterprise or any of its other offices, by way of 
royalties, fees or other similar payments in return 
for the use of patents or other rights, or by way of 
commission for specific services performed or for 
management, or, except in the case of a banking 
enterprise, by way of interest on moneys lent to the 
head office of the enterprise or any of its other 
offices. . 

(4) In the absence of appropriate accounting or 
other data permitting the determination of the 
profits to be attributed to a permanent establish­
ment, the tax may be assessed in the Contracting 
State in which the permanent establishment is situ­
ated in accordance with the laws of that State, in 
particular regard being had t6 the normal profits of 
similar enterprises engaged in the same or similar 
conditions, provided that, on the basis of the avail- . 
able information, the determination of the profits 
of the permanent establishment is consistent with 
the principles stated in this Artide. 

(5) For the purpose of the preceding paragraphs, 
the profits 10 be attributed tothe permanent estab­
lishment shall be determined by the same method 
year by year unless there is good and sufficient rea­
son to the contrary. 

(6) Where profits include items of income which 
are dealt with separately in other Artides oE- this 
Agreement, then the provisions of those Artides 
shall not be affected by the provisions of this Arti­
de. 

(7) The term "profits" as used in this Artide 
indudes the profits derived by any partner from his 
participation in a partners hip and, in the case of 
Austria, from a participation in a sleeping partner­
ship (Stille Gesellschaft) created under Austrian 
law. 

Article 8 

Shipping and Air Transport 

(1) Profits from sources within a Contracting 
State derived by an enterprise of the other Con­
tracting State from the operation of ships in inter­
national traffic may be taxed in the first-mentioned 
State, but the tax imposed shall be reduced by an 
amount equal to SO per cent thereof. 

(2) Profits from the operation of aircraft in inter­
national traffic shall be taxable only in the Con­
tracting State of which the enterprise operating the 
aircraft is a resident. . 

(3) The provision of paragraph 1 shall also apply 
to profits from the participation in a pool, a joint 
business or an international operating agency. 

standener Aufwendungen), die von der Betriebs­
stätte dem Hauptsitz oder einer anderen Geschäfts­
stelle des Unternehmens in Form von Lizenzgebüh­
ren, Entgelten oder anderen ähnlichen Zahlungen 
für die Benutzung von Patenten oder anderen 
Rechten, in Form von Provisionen für die Erbrin­
gung bestimmter Leistungen oder für die Leitung 
oder, ausgenommen bei Bankunternehmen, . in 
Form von Zinsen für Darlehen, die dem Hauptsitz 
oder einer anderen Geschäftsstelle des Unterneh­
mens gewährt wurden, in Rechnung gestellt wer­
den, bei der Ermittlung der Gewinne dieser 
Betriebsstätte nicht zu berücksichtigen. 

(4) Fehlt es an einer ordnungsmäßigen Buchhal­
tung oder anderen Daten zur Ermittlung des der 
Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinnes, kann die 
Steuer in dem Vertragsstaat, in dem die Betriebs­
stätte gelegen ist, nach den Gesetzen dieses Staates 
festgesetzt werden, insbesondere unter Bedacht­
nahme auf die gewöhnlichen Gewinne gleichartiger 
Unternehmen, die dieselbe oder gleichartige Tätig­
keiten ausüben, vorausgesetzt, daß die Ermittlung 
der Gewinne der Betriebsstätte unter Berücksichti­
gung der zur Verfügung stehenden Informationen 
den Grundsätzen dieses Artikels entspricht. 

(5) Bei der Anwendung der vorstehenden 
Absätze sind die der Betriebsstätte zuzurechnenden 
Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es 
sei denn, daß ausreichende Gründe dafür bestehen, 
anders zu verfahren. 

(6) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in 
anderen Artikeln dieses Abkommens behandelt 
werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel 
durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht 
berührt. 

(7) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck 
"Gewinne" umfaßt auch Gewinne eines Gesell­
schafters aus seiner Beteiligung an einer Personen­
geseIlschaft und im Fall Österreichs auch aus der 
Beteiligung an einer stillen Gesellschaft des öster­
reichischen Rechts. 

Artikel 8 

Seeschiffahrt und Luftfahrt 

(1) Gewinne, die aus einem Vertragsstaat von 
einem Unternehmen des anderen Vertragsstaats aus 
dem Betrieb von Seeschiffen im internationalen 
Verkehr bezogen werden, dürfen in dem erstge­
nannten Staat besteuert werden; die so erhobene 
Steuer wird jedoch um SO vH der Steuer vermin­
dert. 

(2) Gewinne aus dem Betrieb von Luftfahrzeu­
gen im internationalen Verkehr dürfen nur in dem 
Vertragsstaat besteuert werden, in dem das die 
Luftfahrzeuge betreibende Unternehmen ansässig 
ist. 

(3) Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Betei­
ligung an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft 
oder einer internationalen Betriebsstelle. 
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Where: 

Artic1e 9 

Associated Enterprises 

(a) an enterprise of a Contracting State partici­
pates directly or indirectly in the manage­
'ment, control or capital of an enterprise of 
the other Contracting State, or 

(b) the same persons participate directly or indi­
rectly in the management, control or capital 
of an enterprise of a Contracting State and an 
enterprise of the other Contracting State, 

and in either case conditions are made or imposed 
between the two enterprises in their commercial or 
financial relations wh ich differ from those which 
would be made between independent enterprises, 
then any profits which would, but for those condi­
tions, have not so accrued, may be included in the 
profits of that enterprise and taxed accordingly. 

Article 10 

Dividends 

(1) Dividends paid by a company which is a resi­
dent of a Contracting State to a resident of the 
other Contracting State may be taxed in that other 
State. 

(2) However, su.ch dividends mayaIso be taxed 
in the Contracting Stateof which the company pay­
ing the dividends is a resident and according to the 
laws of that State, but if.the recipient is the benefi­
cial owner of the ,dividends the tax so charged shall 
not exceed: 

(a) 10 per cent of the gross amount of the divi­
dends if the re ci pie nt is a company (other 
than a partners hip ) which holds directly at 
least 25 per cent of the capital of the company 
paying the dividends; 

(b) 15 per cent of the gross amount of the divi­
dends in all other cases. 

This paragraph shall not affect the taxation of 
the company in respect of the profits out of which 
the dividends are paid. 

(3) The terms "dividends" as used in this Article 
means income from shares or other rights, not 
being debt-claims, participating in profits, as weil as 
income from other corporate rights which is sub­
jected to the same taxation treatment as income 
from shares by the laws of the State of which the 
company making the distribution is a resident. 

(4) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall 
not apply if the beneficial owner of the dividends, 

Artikel 9 

Verbundene Unternehmen 

Wenn 
a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmit­

telbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, 
der Kontrolle oder dem Kapital eines Unter­
nehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt 
ist oder 

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittel­
bar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle 
oder dem Kapital eines Unternehmens eines 
Vertragsstaats und eines Unternehmens des 
anderen Vertragsstaats beteiligt sind 

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in 
ihren kaufmännischen oder finanziellen Beziehun­
gen an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen 
gebunden sind, die von denen abweichen, die unab­
hängige Unternehmen miteinander vereinbaren 
würden, so dürfen die Gewinne, die eines der 
Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt 
hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt 
hat, den Gewinnen dieses Unternehmens zugerech­
net und entsprechend besteuert werden. 

Artikel 10 

Dividenden 

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Gesellschaft an eine im anderen Vertrags­
staat ansässige Person zahlt, dürfen im anderen 
Staat besteuert werden. 

(2) Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem 
Vertragsstaat, in dem die die Diyidenden zahlende 
Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses 
Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, 
wenn der Empfänger der Dividenden der Nut­
zungsberechtigte ist, nicht übersteigen: 

a) 10 vH des Bruttobetrags der Dividenden, 
wenn der Nutzungsberechtigte eine Gesell­
schaft (jedoch keine Personengesellschaft) ist, 
die unmittelbar über mindestens 25 vH des 
Kapitals der die Dividenden zahlende Gesell­
schaft verfügt; 

b) 15 vH des Bruttobetrags der Dividenden in 
allen anderen Fällen. 

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der 
Gesellschaft in bezug auf die Gewinne, aus denen 
die Dividenden gezahlt werden. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck 
"Dividenden" bedeutet Einkünfte aus Aktien oder 
anderen Rechten - ausgenommen Forderungen -
mit Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen Gesell­
schaftsanteilen stammende Einkünfte, die nach dem 
Recht des Staates, in dem die ausschüttende Gesell­
schaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien steu­
erlich gleichgestellt sind. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, 
wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nut-
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being a resident of a Contracting State, carries on 
business in the other Contracting State of which the 
company paying the dividends is aresident, 
through a . permanent establishment situated 
therein, or performs in that other State independent 
personal services from a fixed base situated therein, 
and the holding in respect of which the dividends 
are paid is effectively connected with ·such perma­
nent establishment or fixed base. In such case, the 
provisions .of Article 7 or Article 14, as the case may 
be, shall apply. . 

. (5) Where a company which is a resident of ~ 
Contracting State derives profits or income from 
the other Contracting State, that other State may 
not impose any tax on the dividends paid by the 

. company, except insofar as such dividends are paid 
to a resident of that other State or insofar as the 
holding in respect of which the dividends are paid 
is effectively connected with a permanent establish­
ment or a fixed base situated in that other State, 
nor subject the company's undistributed profits to a 
tax on the company's undustributed profits, even if 
the dividends paid or the undistributed profits con­
sist wholly or partly of profits or income arising in 
such other State. 

(6) Notwithstanding any other provisions of this 
Agreement where a company which is a resident of 
a Contracting State has a permanent establishment 
in the other Contracting State, the profits of the 
permanent establishment may be subjected to an 
additional tax in that other State in accordance 
with its law, but the additional tax so charged shall 
not exceed 80 per cent of 15 per cent of the amount 
of such profits after deducting therefrom income 
tax and other taxes on income imposed thereon in 
that other State. 

(7) The provisions of paragraph 6 of this Article 
shall not affect the provisions contained in any pro­
duction sharing contracts and contracts of work (or 
any other similar contracts) relating to oil and gas 
sector or other mining sector concluded on or 
before 31 December, 1983, by the Government of 
Indonesia, its instrumentality, its relevant state oil 
and gas company or any other entity thereof with a 
person who is resident of Austria. 

Article 11 

Interest 

(1) Interest arising in a Contracting State and 
paid to a resident of the other Contracting State 
may be taxed in that other State. 

(2) However, such interest mayaiso be taxed in 
the Contracting State in which it arises, and 
according tö the laws of that State, but if the recip­
ient is the beneficial owner of the interest the tax so 
charged shall not exceed 10 per cent of the gross 
amount of the interest. 

zungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem 
die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig 
ist, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gele­
gene Betriebsstätte oder eine selbständige Arbeit 
durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt 
und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt 
werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte . oder 
festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Arti­
kel 7 beziehungsweise ArtiKel 14 anzuwenden. 

(5) Bezieht eine in einem Vertragsstaatansässige 
Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte aus dem 
anderen Vertragsstaat, s~ darf dieser andere Staat 
weder die von der Gesellschaft gezahlten Dividen­
den besteuern, es sei denn, daß diese Dividenden an 
eine im anderen Staat ansässige Person gezahlt 
werden oder daß die Beteiligung, für die die Divi­
denden gezahlt werden, tatsächlich zu einer im 
anderen Staat· gelegenen Betriebsstätte oder festen 
Einrichtung gehört, noch Gewinne der Gesellschaft 
einer Steuer für nichtausgeschüttete Gewinne 
unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden 
oder die nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder 
teilweise aus im anderen Staat erzielten Gewinnen 
oder Einkünften bestehen. 

(6) Ungeachtet anderer Bestimmungen dieses 
Übereinkommens dürfen bei Betriebsstätten, die 
eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft 
im anderen Vertragsstaat unterhält, deren Gewinne 
in diesem anderen Staat nach den Bestimmungen 
der Gesetze dieses Staates einer zusätzlichen Steuer 
unterworfen werden; diese zusätzliche Steuer darf 
aber 80 vH von 15 vH des Betrages dieser Gewinne 
nach Abzug der Einkommensteuer und anderer 
Steuern vom Einkommen, die in diesem Staat 
davon erhoben werden, nicht übersteigen. 

(7) Absatz 6 berührt nicht die Bestimmungen, die 
in Produktionsteilnahmeverträgen und Arbeitsver­
trägen (oder ähnlichen Verträgen) in bezug auf den 
ÖI- und Gassektor oder einen anderen Bergbausek­
tor am oder vor dem 31. Dezember 1983 durch die 
Regierung von Indonesien oder ihre Behörden, ihre 
zuständige staatliche ÖI- und Gasgesellschaft oder 
einen anderen Rechtsträger darüber mit einer in 
Österreich ansässigen Person geschl.ossen wurden. 

Artikel 11 

Zinsen 

(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen 
und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige 
Person gezahlt werden, dürfen im anderen Staat. 
besteuert werden. 

(2) Diese Zinsen dürfen jedoch auch in dem Ver­
tragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht 
dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf 
aber, wenn der Empfänger der Zinsen der Nut­
zungsberechtigte ist, 10 vH des Bruttobetrags der 
Zinsen nicht übersteigen. 
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(3) Notwithstanding the provIsIOns of para­
graph 2, interest arising in a Contracting State and 
derived by the Government of theother Contract­
ing State including local authorities thereof, the 
Central Bank or any financial institution controlled 
by that Government, shall be exempt from tax in 
the first-mentioned State. 

(4) For the purposes of paragraph 3, the terms 
"the Central Bank" and "financial institution con­
trolled by that Government" means: 

(a) In the pse of Indonesia: 

(i) the "Bank Indonesia" (the Central Bank 
of Indonesia); 

(ii) such other financial institution, the capi­
tal of which is wholly owned by the Gov­
ernment of the Republic of Indonesia, as 
may be agreed upon from time to time 
between the Government of the Con­
tracting States. 

(b) In the case of Austria: 
the Österreichische Kontrollbank Aktienge­
sellschaft. 

(5) The term "interest" as used in this Article 
means income from debt-claims of every kind, 
whether or not secured by a mortgage, and 
whether or not carrying a right to participate in the 
debtor's profits, and in particular, income from 
government securities and income from bonds or 
debentures, including premiums and prizes attach­
ing to such securities, bonds or debentures, as weil 
as income assimilated to income from money lent 
by the taxation law of the State in which the 
income arises, including interest on deferred pay­
ment sales. 

(6) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall 
not apply if the beneficial' owner of the interesi, 
being a resident of aContracting State, carries on 
business in the other Contracting State in which the 
interest arises, through a permanent establishment 
situated therein, or performs in that other State 
independent personal services from' a fixed base 
situated therein, and the debt-claim in respect of 

. which the interest is paid is effectively connected 
with (a) such permanent establishment or fixed 
base, or with (b) business activities referred to 
u~der (c) of paragraph 1 of Article 7. In such case, 
the provisions of Article 7 or Article 14, as the case 
may be, shall apply. 

(7) Interest shall be deemed to arise in a Con­
tracting State when the payer is that State itself, a 
political subdivision, a local authority or a resident 
of that State. Where, however, the person paying 
the interest, whether he is a resident of a Contract­
ing State or not, has in a Contracting State a 
permanent establishment or a fixed base in connec­
ti on with which the indebtedness on which the 
interest is paid was incurred, and such interest is 
borne by such permanent establishment or fixed 

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 sind Zinsen, die 
aus einem Vertragsstaat stammen und von der 
Regierung des anderen Staates oder einer seiner 
Gebietskörperschaften, der Zentralbank oder 
einem anderen Geldinstitut, das durch diese Regie­
rung beherrscht wird, bezogen werden, von der 
Besteuerung im erstgenannten Staat ausgenommen. 

(4) Im Sinne des Absatzes 3 bedeuten die Aus­
drücke "Zentralbank" und "anderes Geldinstitut, 
das durch diese Regierung beherrscht wird~' 

a) im Fall Indonesiens: 

i) die "Bank Indonesia" (Zentralbank Indo­
nesiens) ; 

ii) eine andere Institution, deren Kapital zur 
Gänze der Regierung der Republik Indo­
nesien gehört, wie dies von Fall zu Fall 
zwischen den Regierungen der Vertrags­
staaten vereinbart wird; 

b) im Fall Österreichs: 
die Österreichische Kontrollbank Aktienge­
sellschaft. 

(5) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck 
"Zinsen" bedeutet Einkünfte aus Forderungen 
jeder Art, auch wenn, die Forderungen durch 
Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit 
einer Beteiligung am Gewinn des Schuldners ausge­
stattet sind, und insbesondere Einkünfte aus öffent­
lichen Anleihen und aus Obligationen e,inschließ­
lich der damit verbundenen Aufgelder und' der 
Gewinrie aus Losanleihen sowie alle anderen Ein­
künfte, die nach dem Steuerrecht des Staates, aus 
dem sie stammen, den Einkünften aus Darlehen 
gleichgestellt sind, einschließlich der Zinsen für 
Zielverkaufsgeschäfte. 

(6) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, 
wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nut­
zungsberechtigte im anderen Vertrags staat, aus 
dem die Zinsen stammen, eine gewerbliche Tätig­
keit durch eine dort gelegene Betriebsstätte oder 
eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene 
feste Einrichtung ausübt und die Forderung, für die 
die Zinsen gezahlt werden, tatsächlich a) zu dieser 
Betriebsstätte oder festen Einrichtung oder b) zu 
Tätigkeiten im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 lit. c 
gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise 
Artikel 14 anzuwenden. . 

./ 
(7) Zinsen gelteh dann als aus einem Vertrags-

staat stammend, wenn der Schuldner dieser Staat 
selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder eine 
in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der 
Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er 

, in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in 
einem Vertragsstaat eine Betriebsstätte oder eine 
feste Einrichtung und ist die Schuld, für die die 
Zinsen gezahlt werden, für Zwecke der Betriebs­
stätte oder der festen Einrichtung eingegangen 
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base, then such interest shall be deemed to arise in 
theState in which the permanent establishment or 
fixed base is situated. 

(8) Where, by reason of a special relations hip 
between the payer and the beneficial owner or 
between both of them and some other persollS, the 
ilmount of the interest, having regard to the debt­
claim for which it is paid, exceeds the amount 
which would have been agreed upon by the payer 
and the beneficial owner in the absence of such 
relationship, the provisions of this Article shall 
apply only to the last-mentioned amount. In such 
case, the excess part of the payments shall remain 
taxable according to the laws of each Contracting 
State, due regard being had to the other provisions 
of this Agreement. 

Article 12 

Royalties 

(1) Royalties arising in a Contracting State and 
paid to a resident of the other Contracting State 
may be taxed in that other State. 

(2) However, such royalties mayaiso be taxed in 
the Contracting State in which they arise, and 
according to the laws of that State, but if the recip­
ient is the beneficial owner of the royalties the tax 
so charged shall not exceed 10 per cent of the gross 
amount of the royalties. 

(3) The term "royalties" as used in this Article 
me ans payments of any kind received as a consider­
ation for the use of, or the right to use, any copy­
right of literary, artistic or scientific work including 
cinernatograph films or films or tapes for radio or 
television broadcasting, any patent, trade mark, 
design or model, plan, secret formula or process, or 
for the use of, or the right to use, industrial, com­
mercial or scientific equipment, or for information 
concerning industrial, commercial or scientific 
expenence. 

(4) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall 
not apply if the beneficial- owner of the royalties, 
being a resident of a Contracting State, carries on 
business in the other Contracting State in which the 
royalties arise, through a permanent establishment 
situated therein, or performs in that other State 
independent personal services from a fixed base 
situated therein, and the right or property in respect 
of which the royalties arepaid is effectively con­
nected with (a) such permanent establishment or 
fixed base, or with (b) business activities referred to 
under (c) of paragraph 1 of Article 7. In such case, 
the provisions of Article 7 or Article 14, as the case 
may be, shall apply. 

worden und trägt die Betriebsstätte oder die feste 
Einrichtung die Zinsen, so gelten die Zinsen als aus 
dem Staat stammend, in dem die Betriebsstätte oder 
die feste Einrichtung liegt. 

(8) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem 
Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von 
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen 
und übersteigen 'deshalb die Zinsen, gemessen an 
der zugrundeliegenden Forderungen, den Betrag, 
den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne 
diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser 
Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In 
diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach 
dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter 
Berücksichtigung der anderen Bestimmungen die­
ses Übereini5.ommens besteuert werden. 

Artikel 12 

Lizenzgebühren 

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat 
stammen und an eine im anderen Vertragsstaat 
ansässige Person gezahlt werden, dürfen im ande­
ren Staat besteuert werden. 

(2) Diese Lizenzgebühren dürfen jedoch auch in 
dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem 
Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer 
darf aber, wenn der Empfänger der Lizenzgebüh­
ren der Nutzungsberechtigte ist, 10 vH des Brutto­
betrags der Lizenzgebühren nicht übersteigen. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck 
"Lizenzgebühren" bedeutet Vergütungen. jeder 
Art, die für die Benutzung oder für das Recht auf 
Benutzung von Urheberrechten an literarischen, 
künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, 
einschließlich kinematographischer Filme oder 
Bänder für Fernsehen und Rundfunk, von Paten­
ten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, 
geheimen Formeln oder V erfahren oder für die 
Benutzung oder das Recht auf Benutzung gewerb­
licher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher 
Ausrüstungen oder für die Mitteilung gewerblicher, 
kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrun­
gen gezahlt werden. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, 
wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nut­
zungsberchtigte im anderen Vertrags staat, aus dem 
die Lizenzgebühren stammen, eine gewerbliche 
Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte 
oder eine selbständige Arbeit 'durch eine dort gele­
gene feste Einrichtung ausübt und die Rechte oder 
Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren 
gezahlt werden tatsächlich a) zu dieser Betriebs­
stätte oder festen Einrichtung oder b) zu Tätigkei­
ten im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 lit. c gehören. 
In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Arti­
kel 14 anzuwenden. 
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(5) Royalties shall be deemed to arise in a Con­
tracting State when the payer is that State itself, a 
political subdivision, a local authority or a resident 
of that State. Where, however, the person paying 
the royalties, whether he is a resident of a Con­
tracting State or not, has in a Contracting State a 
permanent establishment or a fixed base in connec­
tion with which the liability to pay the royalties was 
incurred, and such royalties are borne by such 
permanent establishment or fixed base, then such 
royalties shall be deemed to arise in the State in 
which the permanent establishment or fixed base is 
situated. 

(6) Where; by reason of a special relationship 
between the payer and the beneficial owner or 
between both of them and some other person, the 
amount of the royalties, having regard to the use, 
right or information for which they are paid, 
exceeds the amount which would have been agreed 
upon by the payer and the beneficial owner in the 
absence of such relationship, the provisions of this 
Article shall apply only to the last-mentioned 
amount. In such ,case, the excess part of the pay­
ment shall remain taxable according to the laws of 
each Contracting State, due regatd being had to 
the other provisions of this Agreement. 

Article 13 

'Capital Gains 

(1) Gains derived by a resident of a Contracting 
State from the alienation of immovable property 
referred to in Article 6 and situated in the other 
Contracting State may be taxed in that other State. 

(2) Gains from the alienation of movable prop­
erty forming part of the business property of a 
permanent establishment which 'an enterprise of a 
Contracting State has in the other Contracting 
State or of movable property pertaining to a fixed 
base available to a resident of a Contracting State 
in the other Contracting State for the purpose of 
performing independent personal services, includ­
ing such gains from the alienation of such a perma­
nent establishment (alone or with the whole enter­
prise) or' of such fixed base, may be taxed in that 
other State. 

(3) Gains derived by a resident of a Contracting 
State from the alienation of aircraft operated in 
internaional traffic or movable property pertaining 
to the operation of such aircraft shall be taxable 
only in that State. 

(4) Gains from the alienation of any property 
other than that referred to in the precedi-ng para-

(5) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem 
Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner die­
ser Staat selbst, eine seiner Gebietskörperschaften 
oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat 
aber der Schuldner der Lizenzgebühren, ohne 
Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat 
ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine 
Betriebsstätte oder eine feste Einrichtung und ist 
die Verpflichtung zur Zahlung der Lizenzgebühren 
für Zwecke der Betriebsstätte oder der festen Ein­
richtung eingegangen worden und trägt . r;lie 
Betriebsstätte oder die feste Einrichtung die 
Lizenzgebühren, so gelten die Lizenzgebühren als 
aus dem Staat stammend, in dem die Betriebsstätte 
oder die feste Einrichtung liegt. 

(6) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem 
Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von 
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen 
und übersteigen deshalb die Lizenzgebühren, 
gemessen an der zugrundeliegenden Leistung, den 
Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter 
ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird 
dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag ange-

,wendet. In diesem Fall kann der übersteigende 
Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats 
und unter Berücksichtigung der anderen Bestim­
mungen dieses Übereinkommens besteuert werden. 

Artikel 13 

Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen 

(1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person aus der Veräußerung unbewegli­
chen Vermögens im Sinne des Artikels 6 bezieht, 
das im anderen Vertrags staat liegt, dürfen im ande-
ren Staat besteuert werden. ' 

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen 
Vermögens, das Betriebsvermögen einer Betriebs­
stätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats 
im anderen Vertragsstaat hat, oder das zu einer 
festen Einrichtung gehört, die einer in einem Ver­
tragsstaat ansässigen Person für die Ausübung einer 
selbständigen Arbeit im anderen Vertragsstaat zur 
Verfügung steht, einschließlich derartiger 
Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen 
Betriebsstätte (allein oder mit dem übrigen Unter­
nehmen) oder einer solchen festen Einrichtung 
erzielt werden, dürfen im anderen Staat besteuert 
werden. 

(3) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person aus der Veräußerung von See­
schiffen oder Luftfahrzeugen, die im internationa­
len Verkehr betrieben werden, oder von bewegli­
chem Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe 
oder Luftfahrzeuge dient, erzielt, dürfen nur in die­
'sem Staat besteuert werden. 

(4) Gewinne aus der Veräußerung des in den 
vorstehenden Absätzen nicht genannten Vermö-

\ , 
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graphs shall be taxable only in die Contracting 
State of which the alienator is a resident. 

Artide 14 

Independent Personal Services 

(1) Income derived by a resident of a Contract­
ing State in respect of professional services or other 
activities of an independent character shall be tax­
able only in that State unless he has a fixed base 
regularly available to hirn in the other Contracting 
State for the purpose of performing his activities or 

, he is present in that other State for aperiod or peri­
ods exceeding in the aggregate 90 days in any 
twelve month period. If he has such a fixed base or 
remains in that other State for the aforesaid period 
or periods, the income may be taxed in that other 
State but only so much of it as is attributable to that 
fixed base or is derived in that other State during 
the aforesaid period or periods. 

(2) The term "professional services" includes 
especially independent scientific, literary, artistic, 
educational or teaching activities as weil .as the 
independent actlvltIes of physicians, lawyers, 
engineers, architects, dentists and accountants. 

Article 15 

Dependent Personal Services 

(1) Subject to the provisions of Articles 16, 18, 
19, 20 and 21, salaries, wages and other similar 
remuneration derived by a resident of a COl!tract­
ing State in respect of an employment shall be tax­
able only in that State unless the employment is 
exercised in the other Contracting State. If the 
employment is so exercised, such remuneration as is 
derived therefrom may be taxed in that other State. 

(2) Notwithstanding the provisions of para­
graph 1, remuneration derived by a resident of a 
Contracting State in respect of an employment 
exercised in the other Contracting State shall be 
taxable only in the first-mentioned State, if: 

(a) the recipient is present in that other State for 
aperiod or periods not exceeding in the 
aggregate 183 days within any period of 
twelve months; and 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, 
an employer who is not a resident of the other 
State; and 

(c) the remuneration is not borne by a permanent 
establishment or a fixed base which the 
employer has in the other State. 

(3) Notwithstanding the preceding provisions of 
this Article, remuneration derived in respect of an 
employment exercised aboard a ship or aircraft 

gens dürfen nur in dem Vertrags staat besteuert 
werden, in dem der Veräußerer ansässig ist. 

Artikel 14 

Selbständige' Arbeit 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person aus einem freien Beruf oder aus 
sonstiger selbständiger Tätigkeit bezieht, dürfen. 
nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, 
daß der Person im arideren Vertragsstaat für die 
Ausübung ihrer Tätigkeit gewöhnlich eine feste 
Einrichtung zur "Yerfügung steht' oder sie sich in 
diesem Staat insgesamt länger als 90 Tage während 
eines Zeitraums von zwölf Monaten aufhält. Steht 
der Person eine solche feste Einrichtung zur V erfü-

~ gung oder hält sie sich im anderen Staat für die 
genannten Zeiträume auf, dürfen die Einkünfte im 
anderen Staat besteuert werden, jedoch nur inso­
weit, als sie dieser festen Einrichtung zugerechnet 
werden können oder im anderen Staat während der 
genannten Zeiträume bezogen werden. 

(2) Der Ausdruck "freier Beruf" umfaßt insbe­
sondere die selbständige ausgeübte wissenschaftli­
che, literarische, künstlerische, erzieherische oder 
unterrichtende Tätigkeit sowie die selbständige 
Tätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, 
Architekten, Zahnärzte und Buchsachverständigen. 

Artikel 15 

Unselbständige Arbeit 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16, 18, 19,20 und 
21 dürfen Gehälter LQhne und ähnliche Vergütun­
gen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Per­
son aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in die­
sem Staat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit 
wird im anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die 
Arbeit dort ausgeübt, so dürfen die dafür bezoge­
nen Vergütungen im anderen Staat besteuert wer­
den. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütun­
gen, die eine in einem Vertrags staat ansässige Per­
son für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte 
unselbständige Arbeit bezieht, nur im erstgenann­
ten Staat besteuert werden, wenn 

a) der Empfänger sich im anderen Staat insge­
samt nicht länger als 183 Tage während eines 
Zeitraums von zwölf Monaten aufhält und 

b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder 
für einen Arbeitgeber gezahlt werden, der 
nicht im anderen Staat ansässig ist, und 

c) die Vergütlingen nicht von einer Betriebs­
stätte oder einer festen Einrichtung getragen 
werden, die der Arbeitgeber im anderen Staat 
hat. 

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen 
dieses Artikels dürfen Vergütungen für unselbstän­
dige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder 
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operated in international traffic by an enterprise of 
a Contracting State shall be taxable only in that 
State. 

Article 16 

Directors' Fees 

Notwithstanding the provisions of Articles 14 or. 
15, directors' fees. and other similar payments 
derived by a resident of a Contracting State in his 
capacity as a member of the board of directors or 
any other similar organ of a cor:npany which is a 
resident of the other Contracting State may be 
taxed in that other State. 

Article 17 

Artistes ancl Athletes 

(1) N otwithstanding the provisions of Articles 14 
and 15, income derived by a resident of a Contract­
ing State as an entertainer, such as a theatre, 
motion picture, radio or television artiste, or a 
musician, or as an athlete, from his pesonal activi­
ties as such exercised in the other Contracting 
State, may be taxed in that other State. 

(2) Where income in respect of personal activi­
ties exercised by an entertainer or an athlete in his 
capacity as such accrues not to the entertainer or 
athlete hirnself .but to another person, that income 
may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 
14 and 15, be taxed in the Contracting State in 
which the activities of the entertainer or athlete are 
exercised. 

(3) Notwithstanding the provisions of para­
graphs 1 and2 income derived by an entertainer or 
athlete from his personal activities as such shall be 
exempt from tax in the Contracting State in which 
these activities are exercised if 'the activities are 
exercised within the framework of a .visit which is 
substantially supported by the other Contracting 
State, a political subdivision, a local authority or 
public institution thereof. 

Article 18 

Pensions 

(1) Subject to the provisions of paragraph 2 of 
Article 19, pensions and other similar remuneration 
paid to a resident of a Contracting State in consid­
eration of past employment shall be taxable only in 
that State. 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph 
1, pensions paid by a Government approved pen­
sion fund or-social security pensions of a Contract­
ing State to a resident of the other Contracting 
State may be taxed in the first-mentioned State. 

Luftfahrzeuges, das im .internati~nalen Verkehr 
von einem Unternehmen eines Vertragsstaates 
betrieben wird, ausgeübt wird, nur in diesem Ver­
tragsstaat besteuert werden.' 

Artikel 16 

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen 

Ungeachtet der Artikel 14 und 15 dürfen Auf­
sichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und 
ähnliche Zahlungen, die eine in einem Vertrags­
staat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mit­
glied des Aufsichts- oder Verwaltungsrats einer 
Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat 
ansässig ist, im anderen Staat besteuert werden. 

Artikel 17 

Künstler und Sportler 

(1) Ungeachtet der Artikel 14 und 15 dürfen E~n­
künfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Person <).ls Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rund­
funk- und Fernsehkünstler sowie Musiker, oder als 
Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat persön­
lich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat 
besteuert werden. 

(2) Fließen Einkünfte aus einer von einem Künst­
ler oder Sportler in dieser Eigenschaft persönlich 
ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder 
Sportler selbst, sondern einer anderen Person zu, so 
dürfen diese Einkünfte ungeachtet der Artikel 7, 14 
und 15 in dem Vertragsstaat besteuert werden, in 
dem der Künstler oder Sportler seine Tätigkeit aus-
übt. -

(3) Ungeachtet der Absätze 1 und 2 sind Ein­
künfte, die ein Künstler oder Sportler aus seiner 
persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, in dem 
Vertragsstaat, in dem diese Tätigkeit ausgeübt 
wird, von der Besteuerung ausgenommen, wenn 
diese im Rahmen eines Besuches ausgeübt wird, der 
wesentlich vom anderen Vertragsstaat, einer seiner 
Gebietskörperschaften oder öffentlichen Einrich­
tungen unterstützt wird. 

Artikel 18 

Ruhegehälter 

(1) Vorbehaltlich des Artikels 19 Absatz 2 dürfen 
Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die einer 
in einem Vertragsstaat ansässigen Person für frü­
here unselbständige Arbeit gezahlt werden, nur in 
diesem Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Ruhege­
hälter, die von einem staatlich genehmrgten Pen­
sionsfond oder aus der gesetzlichen Sozialversiche­
rung eines Vertragsstaats an einen im anderen Ver­
tragsstaat ansässigen Empfänger gezahlt werden, 
im erstgenannten Staat besteuert werden. 
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Article 19 

Government Service 

(1) (a) Remuneration, other than a pension, 
paid by a Contracting State or a political 
sub division or a local authority thereof 
to an individual in respect of services 
rendered to that State or sub division or 
authority shall be taxable only in that 
State. 

(b) However, such remuneration shall be' 
taxable only in the other Contracting 
State if the services are rendered in that 
other State and the individual is a resi­
dent of that State who: 
(i) is anational of that State; or 

(ii) did not become a resident of that 
State solely for the purpose of ren­
dering the services. 

(2) ,(a) Any pension paid by, or out of funds 
created by a Contracting State or a poli­
tical subdivision or a local :;luthority 
thereof to an individual in respect of ser­
vices rendered to that State or subdivi­
sion or authority shall be taxable only in 
that State. 

(b) However, such pension shall be taxable 
only in the other Contracting State if the 
individual is a resident of, and anational 
of, that other State. 

(3) The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall 
apply to remuneration and pensions in respect .of 
services rendered in connection with a business car­
ried on by a Contracting State or a political subdi­
vision or a local authority thereof. 

Article 20 

T eachers and Researchers 

A professor, teacher or researcher who makes a 
temporary visit to a Contracting State solely for the 
purpose of teaching or conducting research at a 
university, college, school or other recognised edu­
cational institution, and who is a resident of the 
other Contracting State shall be exempt from tax in 
the first-mentioned State for aperiod not exceed­
ing two years in respect of remuneration for such 
teaching .or research. 

Article 21 

Students 

Payments which a student, apprentice or business 
trainee who is or was immediately before visiting a 

Artikel 19 

Öffentlicher Dienst 

(1) a) Vergütungen, ausgenommen Ruhegehäl­
ter, die von einem Vertragsstaat oder 
einer seiner Gebietskörperschaften an 
eine - natürliche Person für die diesem 
Staat oder der Gebietskörperschaft gelei­
steten Dienste gezahlt werden, dürfen 
nur in diesem Staat besteuert werden. 

b) Diese Vergütungen dürfen jedoch nur 
im anderen Vertrags staat besteuert wer­
den, wenn die Dienste in diesem anderen 
Staat geleistet werden und die natürliche 
Person in diesem Staat ansässig ist und 
(i) ein Staatsangehöriger dieses Staates 

ist oder 
(ii) nicht ausschließlich deshalb in die­

sem Staat ansässig geworden ist, um 
die Dienste zu leisten. 

(2) a) Ruhegehälter, die von einem Vertrags­
staat oder einer seiner Gebietskörper­
schaften oder aus einem von diesem 
Staat oder der Gebietskörperschaft 
errichteten Sondervermögen an eine 
natürliche Person für die diesem Staat 
oder der Gebietskörperschaft geleisteten 
Dienste gezahlt werden, dürfen nur in 
diesem Staat besteuert werden. 

b) Diese Ruhegehälter dürfen jedoch nur 
im anderen Vertragsstaat besteuert wer­
den, wenn die natürliche Person in die­
sem St,aat ansässig ist und ein Staatsan­
gehöriger dieses Staates ist. 

(3) Auf Vergütungen und Ruhegehälter für 
Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer 
gewerblichen Tätigkeit eines Vertragsstaats oder 
einer seiner Gebietskörperschaften erbracht wer­
den, sind die Artikel 15, 16 und 18 anzuwenden. 

Artikel 20 

Hochschullehrer und Forscher 

Ein Hochschullehrer, Lehrer oder Forscher, der 
sich in ei'nem Vertragsstaat vorübergehend und 
ausschließlich zu dem Zweck aufhält, um an einer 
Universität, einem College, einer Schule oder einer 
anderen anerkannten Erziehungsanstalt zu unter­
richten oder zu forschen, und der im anderen Ver­
tragsstaat ansässig ist, ist im erstgenannten Ver­
tragsstaat für einen Zeitraum, der zwei Jahre nicht 
übersteigt, von der Besteuerung in bezug auf Ver­
gütungen für diese Unterrichts- oder Forschungstä­
tigkeit ausgenommen. 

Artikel 21 

Studenten 

Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder 
Lehrling, der sich in einem Vertrags staat aus-
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Contracting State, a resident of the other Contract­
ing State and who is present in the first-mentioned 
State solely for the purpose of his education or 
training, receives for the purpose of his mainte­
nance, education or training shall not be taxed in 
that first-mentioned State, provided that such pay­
ments are made to hirn from sources outside that 
State. 

Article 22 

Other Income 

(1) hems of income of a resident of a Contract­
ing State, wherever arising, not dealt with in the 
foregoing Articles of this Agreement shall be tax­
able only in that State. 

(2) The provisions of paragraph 1 shall not apply 
to income, other than income from immovable 
property as defined in paragraph 2 of Article 6, if 
the recipient of such income, being a resident of a 
Contracting State, carries on business in the other 
Contracting State through a permanent establish­
ment situated therein, or performs in that other 
State independent personal service from a fixed 
base situated therein, and the right or property in 
respect of which the income is paid is effectively 
connected with such permanent establishment or 
fixed base. In such case the provisions of Article 7 
or Article 14, as the case may be, shall apply. 

(3) Notwithstanding the provision of para­
graphs 1 and 2, items of income of a resident of a 
Contracting State not dealt with in the foregoing 
Articles of this Agreement and arising in the other 
Contracting State mayaiso be taxed in that other 
State. 

Article 23 

Capital 

(1) Capital represented by immovable property 
referred to in Article 6, owned by a resident of a 
Contracting State and situated in the other Con­
tracting State, may be taxed in that other State. 

(2) Capital represented by movable property 
forming part of the business property of a perma­
nent establishment which an enterprise of a Gm­
tracting State has in the other Contracting State or 
by movable property pertaining to a fixed base 
available to a resident of a Contracting State in the 
other Contracting State for the purpose of per­
forming independent personal services may be 
taxed in that other'State. 

(3) Capital represented by ships and aircraft 
operated in international traffic and by movable 
property pertaining to the operation of such ships 
and aircraft shall be taxable only in the Contracting 
State of which the enterprise operating the aircraft 
is aresident. 

schließlich zum Studium oder zur Ausbildung auf­
hält und der im anderen Vertrags staat ansässig ist 
oder dort unmittelbar vor der Einreise in den erst­
genannten Staat ansässig war, für seinen Unterhalt, 
sein Studium oder seine Ausbildung erhält, dürfen 
im erstgenannten Staat nicht besteuert werden, 
sofern diese Zahlungen aus Quellen außerhalb die-

- ses Staates stammen. 

Artikel 22 

Andere Einkünfte 

(1) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansäs­
sigen Person, die in den vorstehenden Artikeln 
nicht behandelt wurden, dürfen ohne Rücksicht auf 
ihre Herkunft nur in diesem Staat besteuert wer­
den. 

(2) Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als solche 
aus unbeweglichem Vermögen im Sinne des Arti­
kels 6 Absatz 2 nicht anzuwenden, wenn der in 
einem Vertragsstaat ansässige Empfänger imande­
ren Vertragsstaat eine gewerbliche Tätigkeit durch 
eine dort gelegene Betriebsstätte oder eine selbstän­
dige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrich­
tung ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, 
für die die Einkünfte gezahlt werden, tatsächlich zu 
dieser Betriebsstätte oder festen Einrichtung gehö­
ren. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise 
Artikel 14 anzuwenden. 

(3) Ungeachtet der Absätze 1 und 2 dürfen Ein­
künfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Per­
son, die in den vorstehenden Artikeln dieses Über­
einkommens nicht behandelt wurden und die aus 
dem anderen Vertragsstaat stammen, auch in die­
sem anderen Staat besteuert werden. 

ArtikelH 

Vermögen 

(1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Arti­
kels 6, das einer in einem Vertrags staat ansässigen 
Person gehört und im anderen Vertragsstaat liegt, 
darf im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Bewegliches Yermögen, das Betriebsvermö­
gen einer Betriebsstätte ist, die ein Unternehmen 
eines Vertragsstaats im anderen Vertrags staat hat, 
oder das zu einer festen Einrichtung gehört, die 
einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person für 
die Ausübung einer selbständigen Arbeit im ande­
ren Vertragsstaat zur Verfügung steht, darf im 
anderen Staat besteuert werden. 

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die im interna­
tionalen Verkehr betrieben werden, sowie bewegli­
ches Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe 
oder Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in dem Ver­
tragsstaat besteuert werden, in dem das Unterneh­
men, das die Schiffe oder Luftfahrzeuge betreibt, 
ansässig ist. 
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(4) All other elements of capital of a resident of a 
Contracting State shall be taxable only in that 
State. 

. Article 24 

Elimination of Double Taxation 

(1) The laws of each of the Contracting States 
shall continue to govern the taxation of income and 
capital whether derived from or situated in the 
Contracting State or elsewhere except where 
express provisions to the contrary are made in this 
Agreement. 

(2) In the case of Indonesia, double taxation 
shall be avoided as follows: 

(a) Indonesia, when imposing tax on residents of 
Indonesia, may include in the basis upon 
which such tax is imposed the items of income 
which may be taxed in Austria in accordance 
with the provisions of this Agreement. 

(b) Where a resident of Indonesia derives income 
from Austria and such income may be taxed 
in accordance with the provisions of this 
Agreement, the amount of Austrian tax pay­
able in respect of the income shall be allowed 
as a credit against the Indonesian tax imposed 
on that resident. The amount of credit, how­
ever, shall not exceed that part of the Indone­
sian tax which is appropriate to the income. 

(3) In the case of Austria, double taxation shall 
be avoided as folIows: 

(a) Where a resident of Austria derives in co me or 
owns capital which, in accordance with the 
provisions of this Agreement may be taxed in 
Indonesia, Austria shall, subject to the provi­
sions of paragraphs (b) and (c), exempt such 
income or capital from tax. 

.(b) Where a resident of Austria deriyes items of 
income which, in accordance with the provi­
sions of paragraph 1 of Artide 8, paragraph 2 
of Articles 10, 11 or 12 may be taxed in 
Indonesia, Austria shall allow as a deduction 
from the tax on the income of that resident an 
amount equal to the tax paid in Indonesia. 
Such deduction shall not, however, exceed 
that part of the tax, as computed before the 
deduction is given which is attributable to 
such items of income derived from Indonesia. 

(c) Where in accordance with any provision of 
this Agreement income derived or capital 
owned by a resident of Austria is exempt from 
tax in Austria, Austria may nevertheless, in 
calculating the amount of tax on the remain­
ing income or capital of such resident, take 
into account the exempted income or capital. 

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem 
Vertragsstaat ansässigen Personen dürfen nur in 
diesem Staat besteuert werden. 

Artikel 24 

Vermeidung der Doppelbesteuerung 

. (1) Die Besteuerung des Einkommens und des 
Vermögens in jedem der beiden Vertragsstaaten 
richtet sich ungeachtet seiner Herkunft oder Lage 
weiterhin nach den in den betreffenden Vertrags­
staaten geltenden Gesetzen, es sei denn, daß dieses 
Übereinkommen ausdrücklich entgegenstehende 
Vorschriften enthält. ' 

(2) In Indonesien wird die Doppelbesteuerung 
wie folgt vermieden: 

a) Indonesien darf bei der Besteuerung von in 
Indonesien ansässigen Personen in die 
Grundlage, von der diese Steuer erhoben 
wird, alle Einkünfte einbeziehen, die nach 
diesem Übereinkommen in Österreich besteu­
ert werden dürfen. 

b) Bezieht eine in Indonesien ansässige Person 
Einkünfte aus Österreich und dürfen diese 
Einkünfte nach diesem Übereinkommen in 
Österreich besteuert werden, wird der Betrag 
der in Österreich von diesen Einkünften zu 
zahlenden Steuer auf die von dieser Person 
erhobene indonesische Steuer angerechnet. 
Der Betrag der Anrechnung darf jedoch den 
Teil der indonesischen Steuer nicht überstei­
gen, der auf diese Einkünfte entfällt. 

(3) In Österreich wird die Doppelbesteuerung 
. wie folgt vermieden: 

a) Bezieht eine in Österreich ansässige Person 
Einkünfte oder hat sie Vermögen und dürfen 
diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach 
diesem Übereinkommen in Indonesien 
besteuert werden, so nimmt Österreich vorbe­
haltlich der lit. bund c diese Einkünfte oder 
dieses Vermögen von der Besteuerung aus. 

b) Bezieht eine in Österreich ansässige Person 
Einkünfte, die nach Artikel 8 Absatz 1 und 
den Absätzen 2 der Artikel 10, 11 oder 12 in 
Indonesien besteuert werden dürfen, so rech­
net Österreich auf die vom Einkommen dieser 
Person zu erhebende Steuer den Betrag an, 
der der in Indonesien gezahlten Steuer ent­
spricht. Der anzurechnende Betrag darf 
jedoch den Teil der vor der Anrechnung 
ermittelten Steuer nicht übersteigen, der auf 
die aus Indonesien bezogenen Einkünfte ent­
fällt. 

c) Einkünfte oder Vermögen einer in Österreich 
ansässigen Person, die nach diesem Überein­
kommen von der Besteuerung in Österreich 
auszunehmen sind, dürfen gleichwohl in 
Österreich bei der Festsetzung der Steuer für 
das übrige Einkommen oder Vermögen der' 
Person einbezogen werden. 
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(d) For the application of sub-paragraph (b) of 
paragraph 3 of this Article the tax paid in 
Indonesia shall be 'deemed to have been 15 
per cent' of the gross amount of dividends, 
interest or royalties. 

Artide 25 

N on-Discrimination 

(1) Nationals of a Contracting State shall not be 
subjected in the other Contracting State to any 
taxation or any reqüirement connected therewith, 
wh ich is other or more burdensome than the taxa­
tion artd connected requirements to which natio­
nals of ·that other State in the same circumstances 
are or may be subjected. This provision shall, 
notwithstanding the provisions of Article 1, also 
apply to persons who are not residents of one or 
both ot the Contracting States. 

(2) The taxation on a permanent establishment 
which an enterprise of a Contracting State has in 
the other Contracting State shall not be less favour­
ably levied in that other State than the taxation lev­
ied on enterprises of that other State carrying on 
the same activities. This provision shall not be con­
strued as obliging a Contracting State to grant to 
residents of the other Contracting State any per­
sonal allowances, reliefs and reductions for taxa­
tion purposes on account of civil status or family 
responsibilities which it grants to its own resldents. 

(3) Enterprises of a Contracting State, the capital 
of which is wholly or partly owned or controlled, 
directly or indirectly, by one or more residents of 
the other Contracting State, shall not be subjected 
in the first-mentioned State to any taxation or any 
requirement connected therewith which is other or 
more burdensome than the taxation and connected 
requirements to -wh ich other similar enterprises of 
the first-mentioned State are or may be subjected. 

(4 ) Nothing contained in this Article shall be 
construed as to prevent either Contracting State 
from limiting to its nationals the enjoyment of tax 
incentives and any tax of a preferential nature 
designed in pursuance of its programme of eco­
nomic development provided that such tax incen­
tives have not been granted to nationals of a third 
State. 

(5) The provisions of this Article shall, notwith­
standing the provisions of Article 2, apply to taxes 
of every kind and description; it is, however, under­
stood that the laws in force on the date of signature 
of this Agreement ot the Contracting State do 
correspond to this provision. . 

d) Für die Anwendung des Absatzes 3 lit. bist 
die in Indonesien gezahlte Steuer mit 15 vH 
des Bruttobetrages der Dividenden, Zinsen 
oder Lizenzgebühren anzusetzen. 

Artikel 25 

Gleichbehandlung 

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen 
im anderen Vertragsstaat keiner Besteuerung oder 
damit zusammenhängenden Verpflichtung unter­
worfen ~erden, die anders oder belastender ist als 
die Besteuerung und die damit zusammenhängen­
den Verpflichtungen, denen Staatsangehörige 'des 
anderen Staates unter gleichen Verhältnissen unter­
worfen sind oder unterworfen werden können. 
Diese Bestimmung. gilt ungeachtet des Artikels 1 
auch für Personen, die in keinem Vertragsstaat 
ansässig sind. 

(2) Die Besteuerung einer Betriebs'stätte, die ein 
Unternehmen eines Vertrags staats im anderen Ver­
tragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungün­
stiger sein als die Besteuerung von Unternehmen 
des anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit aus­
üben. Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als 
verpflichte sie einen Vertragsstaat, den im anderen 
Vertragsstaat ansässigen Personen Steuerfreibe­
träge, -vergünstigungen und -ermäßigungen auf 
Grund des Personenstandes oder der Familienla­
sten zu gewähren, die er seinen ansässigen Perso­
nen gewährt. 

(3) Unternehmen eines Vertrags'staats, deren 
Kapital ganz oder teilweise unmittelbar oder mittel­
bar einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Per­
son oder mehreren solchen Personen gehört oder 
ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen im erstgenannten 
Staat keiner Besteuerung oder damit zusammen­
hängenden . Verpflichtungen unterworfen werden, 
die anders oder belastc::nder ist als die Besteuerung 
und die damit zusammenhängenden Verpflichtun­
gen, denen andere ähnliche Unternehmen des erst­
genannten Staates unterworfen sind oder unterwor­
fen werden können. 

(4) Die Bestimmungen dieses Artikels sind nicht 
so auszulegen, als hinderten sie einen Vertragsstaat, 
steuerliche Begünstigungen und Bevorzugungen 
gemäß seinen Programmen zur wirtschaftlichen 
Entwicklung seinen Staatsangehörigen vorzubehal­
ten, vorausgesetzt, daß diese Begünstigungen 
Staatsangehörigen eines dritten Staates nicht 
gewährt wurden. 

(5) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Artikels 2 
für Steuern jeder Art und Bezeichnung; es besteht 
jedoch Einverständnis darüber, daß die am Tag der 
Unterzeichnung dieses Übereinkommens in den 
Vertragsstaaten bestehende. Gesetzeslage dieser 
Bestimmung entspricht. 
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Article 26 

Mutual Agreement Procedure ' 

(1) Where a person considers that the actions of 
one or both of the Contracting States result or will 
result for hirn in taxation not in accordance with 
the provisions of this Agreement, he may, irrespec­
tive of the remedies provided by the domestic laws 
of those States, present his case to the competent 
authority of the Contracting State of which he is, a 
resident. The case must be presented within two 
years from the first notification of the action result­
ing in taxation not in accordance with the provi­
sions of this Agreement. 

(2) The competent authority shall endeavour, if 
the objection appears toit to be justified and if it is 
not itself able to arrive at a satisfactory solution, to 
resolve the case by mutual agreement with the 
competent authority of the other Contracting State, 
with a view to the avoidance of taxation which is 
not in accordance with this Agreement. 

(3) The competent authorities of the Contracting 
States shall endeavour to resolve by mutual agree­
ment any difficulties or doubts arising as to the 
interpretation or application of the Agreement. 
They mayaIso consult together for the elimination 
of double taxation in cases not provided for in the 
Agreement. 

(4) The competent authorities of the Contracting 
States shall by mutual agreement settle the modeof 
application of this Agreement and, especially, the 
requirements to which the residents of a Contract­
ing State shall be subjected in order to obtain, in 
the other Contracting State, tax reliefs Oe exemp­
tion on income referred to in Articles 10, 11 and 
12, received horn that other Contracting State. 

Article 27 

Exchange of Information 

. (1) The competent authorities of the Contractirig 
States shall exchange such information as is neces­
sary for carrying out the provisions of this Agree­
ment or for the prevention of fraud or fiscal eva­
sion or for the administration of statutory provi­
sions against tax avoidance in relation to the taxes 
which are. the subject of this Agreement. Any infor­
mation so exchanged shall be treated as secret and 
shall not be disclosed to persons or authorities 
other than those, including a court, concerned with 
the assessment and collection, the enforcement or 
prosecution in respect of those taxes or the deter­
mination of appeals in relation thereto and the per­
sons with respect to whom the information relates. 

Artikel 26 

Verständigungsverfahren 

(1) Ist eine in einem Vertragsstaat ansässige Per­
son der Auffassung, daß Maßna'hmen eines Ver­
tragsstaats oder beider Vertragsstaaten für sie zu 

, einer Besteuerung führen oder führen werden, die 
diesem Übereinkommen nicht entspricht, so kann 
sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen 
Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel 
ihren Fall der zuständigen Behörde des-Vertrags­
staats unterbreiten, in dem sie ansässig ist. Der Fall 
muß innerhalb von zwei Jahren nach der ersten 
Mitteilung der Maßnahmen unterbreitet werden, 
die zu einer dem Übereinkommen nicht entspre­
chenden Besteuerung führt. 

(2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung 
für begründet und ist sie selbst nicht in der Lage, 
eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird 
sie sich bemühen, den Fall durch Verständigung 
mit der zuständigen Behörde des anderen Vertrags­
staats so zu regeln, d~ß eine dem Übereinkommen 
nicht entsprechende Besteuerung vermieden wird. 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaa­
ten werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder 
Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung 
des Übereinkommens entstehen, in gegenseitigem 
Einvernehmen zu beseitigen. Sie können auch 
gemeinsam darüber beraten, wie eine Doppelbe­
steuerung in Fällen vermieden werden kann, die im 
Übereinkommen nicht behandelt sind. 

(4) Die zuständigen Behörden der V ertragsstaa­
ten werden einvernehmlich die Durchführung die­
ses Übereinkommens vereinbaren und insbesondere 
die Erfordernisse festlegen, die eine in einem Ver­
tragsstaat ansässige Person erfüllen muß, um im 
anderen Vertragsstaat die nach den Artikeln 10, 11 
und 12 für die aus diesem anderen Vertrags staat 
stammenden Einkünfte zu gewährenden Begünsti­
gungen oder Befreiungen zu erhalten. 

Artikel 27 

Informationsaustausch 

(1) Die zuständigen Behörden der V ertragsstaa­
ten tauschen die Informationen aus, die zur Durch­
führung dieses Übereinkommens oder zUr Verhin­
derung der Steuerhinterziehung oder zum Vollzug 
der Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Sfeuer­
umgehung betreffend die unter das Abkommen fal­
lenden Steuern erforderlich sind. Alle beschafften 
Informationen sind geheimzuhalten und dürfen 
anderen Personen oder Behörden, einschließlich 
eines Gerichts, als jenen, die mit der Veranlagung 
oder Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfol­
gung oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln 
hinsichtlich dieser Steuern befaßt sind, oder auf die 
sich die Informationen beziehen, nicht zugänglich 
gemacht werden. 
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(2) In no case shall the provisions of paragraph 1 
be construed so as 10 impose on a Contracting 
State the obligation: 

(a) to carry out administrative measures at var­
iance with the laws and administrative prac­
tice of that or of the other Contracting State; 

(D) to supply information which is not obtainable 
under the laws or in the normal course of the 
administration of that or of the other Con­
tracting State; 

(c) 10 supply information which would disclose 
any trade, business, industrial, commercial or 
professional secret or trade process, or infor­
mation, the disclosure of which would be con­
trary 10 public policy. 

Article 28 

Diplomatie Agents and Consular Offieers 

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal 
privileges of diplomatie agents or consular officers 
under the genera] rules of international law or 
under the provisions of special agreements. 

Article 29 

Entry ioto Foree 

(1) This Agreement shall be ratified and the 
instruments of ratification shall be exchanged at 
Jakarta as soon as possible. 

(2) The Agreement shall enter into force on the 
first day of the third month next following that in 
which the exchange of instruments of ratification 
takes place and its provisions shall have effect in 
respect of taxes for any fiscal year beginning after 
December 31 in the calendar year in which the 
exchange of instruments of ratification takes place. 

Article 30 

Termination 

This Agreement shall remain in force until termi­
nated by a Contracting State. Either Contracting 
State may terminate the Agreement, through diplo­
matie channels, by giving written notice of termina­
tion on or before the thirtieth day of June in a cal­
endar yearafter the fifth year from the date of 
entry into force of the Agreement. In such event, 
the Agreement shall cease 10 have effect in respect 
of the taxes for any fiscal year beginning after 
December 31 in the calendar year in which the 
notice of termination has been given. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, 
duly authorized thereto by their respective Govern­
ments, have signed this Agreement and put seals 
thereto. 

(2) Absatz 1 ist nicht so auszulegen, als ver­
pflichte er einen Vertrags staat, 

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die 
von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis 
dieses oder des anderen Vertragsstaats abwei­
ehen; 

b) Informationen zu erteilen, die nach den 
Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsver­
fahren dieses oder des anderen Vertragsstaats 
nicht beschafft werden können; 

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, 
Industrie-, Gewerbe- -oder Berufsgeheimnis 
oder ein Geschäftsverfahren preisgeben wür­
den oder deren Erteilung dem Ordre public 
widerspräche 

Artikel 28 

Diplomaten und Konsularbeamte 

Dieses Übereinkommen berührt nicht die steuer­
lichen Vorrechte, die den Diplomaten und Konsu­
larbeamten nach den allgemeinen Regeln des Völ­
kerrechts oder auf Grund besonderer Überein­
künfte zustehen. 

Artikel 29 

Inkrafttreten 

(1) Das Übereinkommen bedarf der Ratifika­
tion; die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie 
möglich in Jakarta ausgetauscht werden. 

(2) Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag 
des dritten Monats in Kraft, der dem Monat folgt, 
in dem der Austausch der Ratifikationsurkunden 
erfolgt ist, und seine Bestimmungen finden für alle 
Steuerjahre Anwendung, die nach dem 31. Dezem­
ber des Jahres beginnen, in dem der Austausch der 
Ratifikationsurkunden stattgefunden hat. 

Artikel 30 

Kündigung 

Dieses Übereinkommen bleibt in Kraft, solange 
es nicht von einem Vertragsstaat gekündigt wird. 
Jeder Vertragsstaat kann es am oder vor dem 
30. Juni eines jeden Kalenderjahres nach Ablauf 
von fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten schrift­
lich auf diplomatischem Weg kündigen. In diesem 
Fall findet das Übereinkommen nicht mehr Anwen­
dung auf Steuerjahre, die nach dem 31. Dezember 
des Kalenderjahres beginnen, in dem die Kündi­
gung erfolgt ist. 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehö­
rig Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unter­
zeichnet und mit Siegeln versehen. 
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DONE in duplicate at Vienna an the 24th day of 
July of the year one thousand nine hundred and 
eighty six in the English language. 

For the Government of the Republic of Austria: 
Dr. Egon Bauer m. p. 

For the Government of the Republic of Indonesia: 
Artati Sudirdjo m. p. 

PROTOCOL 
At the moment 'of signing the Agreement 

between the Governmentof the Republic of 
Indonesia and the Government of the Republic of 
Austria'for the Avoidance of Double Taxation and 
the Prevention of Fiscal Evasion with respect 10 

Taxes on Income and on Capital, the undersigned 
have agreed that the following provisions shall 
form an integral part of the Agreement. 

1. Arclde 5 paragraph 7 
It is understood that the last sent~nce of para­
graph 7 of Article 5 shall apply only to an 
agent whose activities were of such a kind as 
mentioned in this provision at the time when 
such activities started. 

2. Artide 7 
(a) It is understood that subparagraphs (b) 

and (c) of paragraph 1 shall apply only in 
cases of abuse by undisclosed channelling 
of profits away from a permanent estab­
lishment. 

(b) It is further understood that sub paragraph 
(c) of paragraph 1 shall not apply to busi­
ness activities falling under subparag~aph 
(b) of paragraph 3 of Article 5 if such 
activities continue for less than three 
months within any twelve month period 
and if they are carried on not for the same 
or connected project, 

(c) In the determination of the profits of a 
building site or construction, assembly or 
installation project there shall be attributed 
to that permanent establishment in the 
Contracting State in which the permanent 
~stablishment is situated only the profits 
resulting from the activities of the perma­
nent establishment as such, If machinery or 
equipment is delivered from the head 
office or another permanent establishment 
of the enterprise or a third person in con­
nection with those activities or independ­
ently therefrom there shall not be attri­
buted to the profits of the building site or 
construction, assembly or installation pro­
ject the value of such deliveries. 

GESCHEHEN zu Wien, am 24. Juli 1986, m 
zwei Urschriften, jede in englischer Sprache. 

Für die Regierung der Republik Öste,rreich: 
Dr. Egon Bauer m. p. 

Für die Regierung der Republik Indonesien: 
Artati Sudirdjo m. p. 

PROTOKOLL 
Im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Überein­

kommens zwischen der Regierung der Republik 
Österreich und der Regierung der Republik Indo­
nesien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf 
dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen sind die Unterfertigten übereinge­
kommen, daß die folgenden Bestimmungen' einen 
integrierenden Bestandteil die,ses Übereinkommens 
bilden. 

1. Artikel 5 Absatz 7 
Es besteht Einvernehmen, daß ArtikelS 

, Absatz 7 letzter Satz nur auf einen Vertreter 
anwendbar ist, dessen Tätigkeiten im Zeit­
punkt der Aufnahme dieser Tätigkeiten der in 
dieser Bestimmung genannten Art entspre­
chen. 

2. Artikel 7 
a) Es besteht Einvernehmen, daß Absatz 1 

lit. bund c nur in Fällen mißbräuchlicher 
Gewinnverlagerungen aus einer Betriebs­
stätte anwendbar ist. 

b) Es besteht Einvernehmen, daß Absatz 1 
lit. c nicht auf Geschäftstätigkeiten 
anwendbar ist, die unter Artikel 5 Absatz 3 
Et. b fallen, wenn diese Tätigkeiten weni­
ger' als drei Monate während eines Zeit­
raums von zwölf Monaten andauern und 
wenn sie nicht für dasselbe oder ein ver­
bundenes Vorhaben besorgt werden. 

c) Einer Bauausführung oder Montage dür­
fen in dem Vertragsstaat, in dem sich die 
Betriebsstätte befindet, nur ,solche Ein­
künfte zugerechnet werden, die ein Ergeb­
nis dieser Tätigkeiten selbst sind. Werden 
im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten "­
oder davon unabhängig von der Hauptbe­
triebsstätte oder einer anderen Betriebs­
stätte des Unternehmens oder einer dritten 
Person Maschinen oder Anlagen geliefert, 
so wird der Wert dieser Lieferungen den 
Einkünften der Bauausfühning oder Mon­
tage nicht zugerechnet. 
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(d) Income derived bya resident of a Con­
tracting State from planning, project, con­
struction or research -activities as weil as 
income from technical services exercised in 
that State in connection with a permanent 
establishment situated in the other Con­
tracting State, shall not be attributed to 
that permanent establishment. 

3 .. Article 22 
It is' understood that paragraph 3 shall apply 
only to lottery prizes, awards, annuities and 
rents of movable propenies not dealt with in 
Article 7 and Anicle 12. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned 
dulyauthorized thereto have signed this Protocol 
which shall have the same force and validity as if it 
were insened word by word in the Agreement and 
put seals thereto. 

DONE in duplicate at Vienna this 24th day of 
July of the year one thousand nine hundred and 
eighty six in the English language. 

For the Government of the Republic of Austria: 

Dr. Egon Bauer m. p. 

For the Government of the Republic of Indonesia: 

Artati Sudirdjo m. p. 

d) Einkünfte, die auf Planungs-, Projektie­
rungs-, Konstruktions- oder Forschungsar­
beiten sowie technische Dienstleistungen 
entfallen, die eine in einem Venragsstaat 
ansässige Person in diese'm Vertrags staat 
erbringt und die im Zusammenhang mit 
einer im anderen Venragsstaat unterhalte­
nen Betriebsstätte stehen, werden dieser 
Betriebsstätte nicht zugerechnet. 

3. Artikel 22 
Es. besteht Einvernehmen, daß Absatz 3 nur 
auf Lotteriegewinne, Preise, Renten und 
Mietentgelte aus beweglichem Vermögen 
anzuwenden ist, -die weder in Anikel 7 noch 
in Artikel 12 behandelt werden. _ 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu- gehö­
rig Bevollmächtigten' dieses Protokoll, welchem 
dieselbe Wirkung und Gültigkeit zukommt, als 

.wäre es Won für Wort in das Übereinkommen ein­
gefügt, unterzeichnet und mit Siegeln versehen. 

GESCHEHEN zu Wien, am 24. Juli 1986, In 

zwei Urschriften, jede in englischer Sprache. 

Für die Regierung der Republik Österreich: 

Dr. Egon Bauerm. p. 

Für die Regierung der Republik Indonesien: 

Artati Sudirdjo m. p. 
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VORBLATT 

Problem: 

Die Überschneidung der nationalen Besteuerungsansprüche führt zu internationalen Doppelbesteue­
rungen, die für den betroffenen Abgabepflichtigen unerwünschte Härten zur Folge haben. 

Ziel: 

Durch ein internationales Abkommen soll diese Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen im Verhältnis zu Indonesien für die Zukun~t ausgeschaltet werden und die steuerlichen 
Hemmnisse für eine fortschreitende Entwicklung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen beseitigt werden. 

Inhalt: 

Das Doppelbesteuerungsabkommen orientiert sich inhaltlich an Grundsätzen, die vom Fiskalkomitee 
der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erarbeitet wurden und 
mittlerweile internationale Anerkennung gefunden haben. 

Alternativen: 

Der Doppelbesteuerung könnte auch durch unilaterale Maßnahmen (§ 48 der Bundesabgabenord­
nung, BGBI. Nr. 194/1961, in der geltenden Fassung) begegnet werden. Derartige Maßnahmen könnten 
keine Minderung des Besteuerungsrechtes der anderen Staaten erzwingen und sind zudem mit teilweise 
sehr mühevollen Nachweisproblemen für den Steuerpflichtigen behaftet. 

Der Abschluß eines Doppelbesteuerungsabkommens gibt die Möglichkeit, für österreichische Unter­
nehmer Reduzierungen der indonesischen Steuern zu sichern und damit auch eine gerechtere Auf teilung 
der Lasten der Vermeidung der Doppelbesteuerung auf die Vertragsstaaten zu bewirken und einen Anreiz 
für die österreichische Exportwirtschaft zu bieten. 

Kosten: 

Es sind keine nennenswerten Kosten zu erwarten. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Das Abkommen zwischen der Republik Öster­
reich und der Republik Indonesien zur Vermei­
dung der Doppelbesteuerung und zur Verhinde­
rung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt 
Protokoll ist ein gesetzändernder Staatsvertrag und 
bedarf daher der Genehmigung des Nationalrates 
gemäß Art. 50 Abs.1 B-VG. Er hat nicht politi­
schen Charakter und enthält weder verfassungsän­
dernde noch verfassungsergänzende Bestimmun­
gen. Alle seine Bestimmungen sind zur unmittelba­
ren Anw.endung im innerstaatlichen Bereich ausrei­
chend determiniert, sodaß eine Beschlußfassung 
gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG nicht erforderlich ist. 
Mit dem Inkrafttreten des Staatsvertrages werden 
im wesentlichen keine finanziellen und keine perso­
nellen Wirkungen verbunden sein. Zwischen Öster­
reich und Indonesien bestand bisher kein Abkom­
men zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen. Um die fortschreitende Entwick­
lung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwi­
schen Österreich und Indonesien nicht durch steu­
erliche Hemmnisse zu gefährden, erwies sich der 
Abs<;hluß des gegenständlichen Vertrages als erfor­
derlich. 

Es haben daher erstmals im August 1985 in 
Jakarta Verhandlungen zum Abschluß eines 
Abkommens zwischen der Republik Österreich und 
Indonesien zur Vermeidung der Doppelbesteue­
rung und zur Verhinderung der Steuerllmgehung 
auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen samt Protokoll stattgefunden. Die 
Verhandlungen wurden im Mai 1986 in Wien abge­
schlossen. Das Abkommen wurde am 24. Juli 1986 
in Wien unterzeichnet. 

Das vorliegende Abkommen folgt in seinem Auf­
bau' im wesentlichen dem vom Fiskalkomitee der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) ausgearbeiteten Muster­
abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue­
rung des Einkommens und des Vermögens, es trägt 
jedoch auch der Stellung Indonesiens als Entwick­
lungsland Rechnung. Das Abkommen entspricht 
somit auf dem Gebiet der Einkommensteuer und 
Vermögensteuer inhaltlich durchaus der im Ver-

. hältnis zu anderen Entwicklungsländern verfolgten 
--österreichischen Vertragspraxis. 

Die Doppelbesteuerung wird durch das Abkom­
men von seiten Österreichs grundsätzlich nach der 
sogenannten "Befreiungsmethode" beseitigt, das 
heißt, daß die Einkünfte, die nach den Bestimmun­
gen des Abkommens in Indonesien besteuert wer- . 
den dürfen, in Österreich von der Besteuerung aus­
genommen werden. In Indonesien erfolgt die Besei­
tigung der Doppelbesteuerung hingegen nach der 
sogenanntffi ,,Anrechnungsmethode",, das' heißt, 
daß die Einkünfte, die nach den Bestimmungen des 
Abkommens in Österreich besteuert werden dür­
fen, auch der Besteuerung in Indonesien unterzo­
gen werden, jedoch unter Anrechnung der auf 
diese Einkünfte entfallenden österreichischen Quelc 

lensteu.er. 

Besonderer Teil 

Zu Artikel 1: 

Das Abkommen ist ohne Rücksicht auf die 
Staatsangehörigkeit auf natürliche und juristische 
Personen anzuwenden, die in einem der beiden 
Vertragsstaaten gemäß Artikel 4 ansässig sind. 

Zu Artikel 2: 

In sachlicher Hinsicht gilt das Abkommen für 
alle in beiden Vertragsstaaten derzeit in Geltung 
stehenden oder künftig erhobenen Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen. 

Zu Artikel 3: 

Dieser Artikel enthält die in Doppelbesteue­
rungsabkommen üblichen Begriffsumschreibungen. 

Zu Artikel 4 

Diese Bestimmungen enthalten die in öster­
reichische Doppelbesteuerungsabkommen regelmä­
ßig aufgenommene Umschreibung des Begriffes der 
Ansässigkeit (Abs. 1) sowie die Lösung von Ansäs­
sigkeitskonflikten bei natürlichen Personen 
(Abs.2). Abs.3 enthält Regelungen zur Vermei­
dung von Ansässigkeitskonflikten im Fall von juri­
stischen Personen. 
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Zu Artikel 5: 

Dieser Artikel enthält die Umschreibung des 
Begriffes "Betriebsstätte" ; die Definition folgt im 
wesentlichen jenen Umschreibungen, die in fast 
allen neueren österreichischen Doppelbesteue­
rungsabkommen enthalten sind. Bauausführungen 
und Montagen werden nach sechsmonatiger Dauer 
als Betriebsstätte gewertet. 

Zu Artikel 6: 

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen werden 
in Übereinstimmung mit der internationalen Praxis 
in dem Staat besteuert, in dem sich das betreffende 
Vermögen befindet. . 

Zu Artikel 7: 

Für die Auf teilung der Besteuerungsrechte an 
gewerblichen Gewinnen gilt im allgemeinen· die 
international übliche Aufteilungsregel, derzufolge 
gewerbliche Gewinne, die ein Unternehmen eines 
Vertragsstaats aus dem anderen Vertragsstaat 
bezieht, dort nur insoweit besteuert werden dürfen, 
als sie einer in diesem Staat gelegenen Betriebs­
stätie zurechenbar sind. Hiefür sind der Betriebs­
stätte jene Gewinne ;wzurechnen, die sie unabhän­
gig von dem Unternehmen, dessen Betriebsstätte sie 
ist, hätte erzielen können. Dieser Grundsatz ist 
nach der ausdrücklichen Vorschrift des Absatzes 7 
auch auf stille Gesellschaften anzuwenden. 

Zu Artikel 8: 

Diese Bestimmungen sehen im wesentlichen in 
Anlehnung an die international übliche Zuteilung 
der Besteuerungsrechte vor, daß Gewinne aus dem 
Betrieb von Luftfahrzeugen im internationalen Ver­
kehr nur in dem Staat besteuert werden düden, in 
dem das Unternehmen seinen Sitz hat. Gewinne 
aus dem Betrieb von Seeschiffen im internationaien 
Verkehr dürfen im Quellenstaat um 50 vH verrin­
gert besteuert werden. 

Zu Artikel 9: 

Dieser Artikel befaßt sich mit verbundenen 
Unternehmen (Mutter- und Tochtergesellschaften 
sowie Gesellschaften unter gemeinsamer Kon­
trolle); er sieht vor, daß in diesem Fällen die Steu­
erbehörden eines Vertrags staates Gewinnberichti­
gungen vornehmen dürfen, wenn w~gen der beson­
deren Beziehungen zwischen den Unternehmen 
nicht die tatsächlich in diesem Staat entstandenen 
steuerlichen Gewinne ausgewiesen werden. 

Zu Artikel 10, 11 und 12: 

Das Besteuerungsrecht für Dividenden, Zinsen 
und Lizenzgebühren wird in diesen Artikeln grund­
sätzlich dem Vertragsstaat zugeteilt, in dem der 
Nutzungsberechtigte ansässig ist (Wohnsitzstaat). 
Daneben wird auch dem Quellenstaat ein bei Divi-

denden auf 15 vH (Schachteldividenden 10 vH), 
bei Zinsen auf 10 vH und bei Lizenzgebühren auf 
10 v Heingeschränktes Besteuerungsrecht einge­
räumt. Das Quellenbesteuerungsrecht für· Zinsen 
wird bei bestimmten öffentlichen Darlehen Kraft 
besonderer Regelung beseitigt. 

fließen die vorgenannten Einkünfte einer im 
Quellenstaat gelegenen Betriebsstätte zu, so sind sie 
als Teil des Gewinnes der Betriebsstätte zu besteu­
ern. 

Zu Artikel 13: 

Dieser Artikel enthält die international üblichen 
Regelungen für die Besteuerung der Gewinne aus 
Vermögensveräußerungen. 

Zu Artikel 1-4: 

Einkünfte aus selbständiger Arbeit, die eine in 
einem Vertragsstaat ansässige Person aus dem 
anderen Vertagsstaat bezieht, dürfen dort nur 
besteuert werden, wenn sie einer in diesem Staat 
gelegenen festen, für die Berufsausübung dienen­
den Einrichtung zuzurechnen sind. Dies gilt Kraft 
besonderer Regelung auch für Personen, die sich 
über einen längeren Zeitraum im anderen Staat 
aufhalten. 

Zu Artikel 15, 18 und 19: 

In diesen Artikeln ist die Auf teilung der Besteue­
rungsrechte an Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit geregelt. Auch Artikel 15 werden private 
Aktivbezüge (das sind Aktivbezüge, die nicht unter 
Artikel 19 fallen) im allgemeinen in jenem Staat 
besteuert, in dem die betreffende Tätigkeit ausge­
übt wird (Quellenstaat). Artikel 15 Abs.2 enthält 
die international übliche Ausnahmebestimmung für 
kurzfristige Auslandstätigkeit. 

Das Besteuerungsrecht für private Ruhebezüge 
(das sind solche, die nicht unter Artikel 19 fallen) 
und Renten ist gemäß Artikel 18 grundsätzlich dem 
Wohnsitzstaat zugeteilt. 

Aktiv- und Ruhebezüge, die aus öffentlichen 
Kassen geleistet werden oder für in Ausübung 
öffentlicher Funktionen geleistete Dienste bezahlt 
werden, düden gemäß Artikel 19 grundsätzlich nur 
in jenem Staat besteuert werde·n, in dem sich die 
auszahlende öffentliche Kasse befindet. Diese 
Bezüge dürfen jedoch nur im anderen Staat besteu­
ert werden, falls die Dienste in diesem anderen 
Staat geleistet werden, der Empfänger dort ansässig 
ist und die Staatsangehörigkeit dieses anderen Staa­
tes besitzt. 

Zu Artikel 16: 

Das Besteuerungsrecht für Aufsichtsratsbezüge 
wird nach international üblichen Grundsätzen dem 
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Vertrags staat zugeteilt, in dem die Gesellschaft 
ihren Sitz hat, die die Aufsichtsratsbezüge ausbe­
zahlt. 

Zu Artikel 17: 

Das Besteuerungsrecht für Einkünfte aus Unter­
haltungsdarbietungen steht ausschließlich dem Ver­
tragsstaat zu, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird. 

Fließen die unter Artikel 17 fallenden Einkünfte 
nicht den Unterhaltungsdarbietern persönlich, son­
dern einer anderen Person (zB im Fall der Ein­
schaltung sogenannter "Künstlervermietungsgesell­
schaften") zu, so dürfen diese Einkünfte nach der 
ausdrücklichen Regelung des Absatzes 2 in dem 
Staat besteuert werden, in dem die persönliche 
Tätigkeit erbacht wurde (sogenannter "Künstler­
durchgriff"). Absatz 3 sieht eine Ausnahme vom 
Besteuerungsrecht des Tätigkeitsstaates für 
bestimmte öffentlich subventioniene oder gemein­
nützige Veranstaltungen vor. 

Zu Artikel 20: 

Bezüge von Hochschullehrern und von For­
schern, die sich im Gaststaat nicht länger als zwei 
Jahre aufhalten, sind don von der Besteuerung aus­
genommen.-· 

Zu Artikel 21 : 

Dieser Anikel enthält Begü·nstigungen für Stu­
denten, die in den bilateralen steuerlichen Bezie­
hungen Österreichs zu vielen Staaten im wesentli­
chen bereits angewendet werden. 

Zu Artikel 22: 

Durch diese Bestimmung wird dem Wohnsitz­
staat des Einkommensempfängers das Besteue­
rungsrecht an allen Einkommensteilen zugewiesen, 
für die im Abkommen keine besondere Zuteilungs­
regel vorgesehen ist. 

Zu Artikel 23: 

Dieser Anikel enthält die Zuteilungsregeln für 
die Besteuerung des Vermögens. 

Unbewegliches Vermögen (Abs. 1) und bewegli­
ches Betriebsvermögen (Abs. 2) ist ausschließlich in 
dem Vertragsstaat zu besteuern, in dem dieses Ver­
mögen liegt bzw. in dem sich die Betriebsstätte 
befindet, der das Vermögen zugehört. 

Abs. 3 stellt eine korrespondierende Bestimmung 
zu An. 8 dar, derzufolge Seeschiffe und Luftfahr­
zeuge, die im internationalen Verkehr eingesetzt 
sind, sowie zugehörige bewegliche Vermögens­
wene nur in jenem Staat besteuen werden dürfen, 
in dem der Unternehmer ansässig ist. 

Alle übrigen Vermögensteile (Abs.4) einer Per­
son sind ausschließlich in dem Venragsstaat zu 
besteuern, in dem diese Person ansässig ist (wohn­
sitzstaat) . 

Zu Artikel 24: 

In diesem Artikel werden die Methoden festge­
legt, nach denen die Doppelbesteuerung vermieden 
wird: 

Österreich wendet im allgemeinen die Befrei­
ungsmethode unter Progressionsvorbehalt an. Dar­
nach nimmt Österreich alle Einkünfte, für die nach 
den betreffenden Artikeln Indonesien das Besteue­
rungsrecht zugeteilt ist, von seiner Besteuerung aus, 
allerdings unter dem Vorbeh~lt, daß die ausz~~ 
scheidenden Einkünfte in Osterreich {ür die 
Berechnung des auf die übrigen Einkünfte entfal­
lenden Steuersatzes angesetzt werden dürfen. Für 
Zwecke der Anrechnung indonesischer Quellen­
steuern von Seeschiffahnsgewinnen, Dividenden, 
Zinsen und von Lizenzgebühren wird in Österreich 
ansässigen Empfängern dieser Einkünfte gemäß 
Abs. 3 lit. dein "matching credit" in Höhe von 
15 vH eingeräumt. 

In Indonesien wird im allgemeinen die Anrech­
nungsmethode angewendet. Darnach dürfen in 
Indonesien Einkünfte, für die nach den entspre­
chenden Anikeln Österreich das Besteuerungsrecht 
zugeteilt ist, der dortigen Besteuerung unterzogen 
werden; die von diesen Einkünften entrichtete 
österreichische Quellensteuer wird jedoch auf den 
Teil der indonesischen Steuer angerechnet, der auf 
die in Österreich besteuerten Einkünfte entfällt. 

Zu Artikel 25: 

Dieser Anikel enthält die international üblichen 
Regelungen über das Verbot von Diskriminierun­
gen aus Gründen der Staatsangehörigkeit (A?s. 1) 
oder der Kapitalbeteiligung (Abs. 3); desgleichen 
ist eine Diskriminierung von Betriebsstätten auslän­
discher Unternehmen gegenüber inländischen 
Unternehmen untersagt (Abs.2). Für Entwick­
lungshilfeprogramme ist in Abs. 4 ein auf Staatsan­
gehörige der Vertragsstaaten eingeschränkter V or­
beh?-lt vorgesehen. 

Zu Artikel 26: 

Die Vorschriften dieses Artikels enthalten die 
international üblichen Grundsätze über das in 
Streit- oder Zweifelsfällen durchzuführende Ver­
ständigungsverfahren. 

Zu Artikel 27: 

Durch diese Bestimmungen verpflichten sich die 
beiden Ver'tragsstaaten, alle Auskünfte auszutau-, 
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sehen, die für die richtige Durchführung des 
Abkommens erforderlich sind. 

Zu Artikel 28: 

Dieser Artikel enthält Bestimmungen klarstellen­
der Natur über das Verhältnis des Doppelbesteue­
rungsabkommens zu völkerrechtlich privilegierten 
Personen. 

Zu Artikel 29 und 30: 

Diese Bestimmungen betreffen den zeitlichen 
Anwendungsbereich des Dop~elbesteuerungsab­
kommens. 

Zum Protokoll: 

Das Protokoll enthält einschränkende oder klar­
stellende Regelungen zu den Artikeln 5, 7 und 22. 
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